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Das 45ſte Stück der Geſetzſammlung Jwelches heute ausgegeben wird,
enthält: unter

Nr. 3040. das Allerhöchſte Privilegium für die Ausſtellung auf den Jn-
haber lautender Obligationen der Stadt FGroßglogau auf
50,000 Thlr. vom 25. Auguſt d. J.

3041. die Bekanntmachung über die Allerhöchſte Beſtätigung desn

ſchaft der rheiniſchen Bergwerke““ zuſammengetretenen Actien-
Vereins vom 30. September d. J. desgleichen

V

bildeten Actiengeſellſchaft, vom 1. October d. J. ferner
3043. das Geſetz vom 9. d. M. betreffend die Siſtirung der Ver-

handlungen über die Regulirung der gutsherrlichen und bäuer-
u

lichen Verhältniſſe und über die Ablöſung der Dienſte, Na
tural- und Geldabgaben ſo wie der über dieſe Gegenſtände
anhängigen Prozeſſe und

3044. den Allerhöchſten Erlaß von demſelben Tage die Amneſtie
für alle in der Provinz Poſen bis zum 1. Juli d. J. be
gangene politiſche und damit in Verbindung ſtehende Ver-
gehen und Verbrechen betreffend.

Berlin, den 12. October 1848.
Geſetzſammlungs- Debits-Comtoir.

Denutſchinnd.
Berlin, d. 12. October. Der Staatsminiſter Camp-

hauſen iſt von Frankfurt a. M. hier angekommen. Der
Fürſt Adam Czartoryski iſt nach Dresden von hier abgereiſt.

Jch bin mit Jhren anbei zurück erfolgenden Vorſchlägen
zu einer zeitgemaßen Umgeſtaltung des Kadetten-Corps im All-
gemeinen einverſtanden und gebe, indem Jch ſolche genehmige,
Jhnen hierdurch anheim, zur Ausführung derſelben, mit Rück
ſicht auf die geeigneten Termine unter Concurrenz der be-
theiligten Miniſterien die erforderlichen Einleitungen zu
treffen. Sansſouci, den 3. October 1848.

Friedrich Wilhelm.
von Pfuel.

An den Miniſter-Praſidenten und Kriegs-Miniſter,
General der Jnfanterie von Pfuel.

Vorſchlägezur Umgeſtaltung des Kadetten-Corps.
Um die bisherige Beſtimmung des Königlichen Kadetten Corps,

nämlich a) die der Heranbildung eines Erſatzes für die Offiziere der

v

Halle, Sonnabend den 14. October
Hierzu zwei Beilagen. e 1I848.

Armee, und b) die der Erziehung verwaiſter und unbemittelter Offt
zier Söhne angemeſſen zu erweitern und die Wohlthaten, welche die
Anſtalt darbietet, auch auf Staatsbürger aller Klaſſen, welche ſich ein
beſonderes Verdienſt um das Vaterland erworben haben auszudehnen,
treten nachſtehende Veränderungen bei dem KadettenCorps ein 1) Die
Königlichen Provinzial-Kadettenhäuſer zu Potsdam, Kulm, Bensberg

Statuts des unter dem Namen Engliſch-Belgiſche Geſell- und Wahlſtatt nehmen die Benennung Königliche ErziehungsAnſtal
ten“ an. Sie verlieren ihre rein militairiſche Organiſation, erhalten
Direktoren, Jnſpektoren, Gouverneure und Lehrer zu welchen Stel

3042. über die Allerhöchſte Beſtätigung des Statuts der unter dem len Offiziere von wiſſenſchaftlicher und pädagogiſcher Qualifikation,
Namen Halliſche Zuckerſtederei-Compagnie in Halle ge- Schulmänner von Fach und Kandidaten des Lehramts und der Theolo

gie genommen werden. Die Zöglinge tragen eine einfache, ihrem Al
ter angemeſſene gleichmäßige Kleidung. 2) Die Königl. Erziehungs
Anſtalten zu Potsdam, Bensberg und Wahlſtatt ſind zur Aufnahme
von Knaben in dem Alter vom vollendeten 11ten bis zum 14ten, ſpä
teſtens bis zum vollendeten 15ten Lebensjahre beſtimmt. Der Unter
richt umfaßt innerhalb dreier Klaſſen den Lehrplan der unteren Klaſ-

ſen eines Real- Gymnaſiums bis incl. Unter Tertia hinauf. Jn allen
Anſtalten iſt neben der ſittlichen und intellektuellen Erziehung auf die
körperliche Entwickelung und Kräftigung der Zöglinge durch gymnaſti
ſchen Unterricht aller Art hinzuwirken. 3) Die Königl. ErziehungsAn
ſtalt zu Kulm iſt beſtimmt, diejenigen Zöglinge, welche die oberſte
Klaſſe in einer der drei anderen Anſtalten abſolvirt haben und ihrer
Neigung oder körperlichen Entwickelung nach für den Militärberuf vor
ausſichtlich nicht geeignet erſcheinen, aufzunehmen und den Unterricht
derſelben fortzuſetzen. Außerdem iſt die etatsmäßige Zahl der Zöglinge
dieſer Anſtalt durch die Aufnahme von Knaben aus dem älterlichen
Hauſe zu ergänzen. Sie erhält den Lehrplan der oberen Klaſſen eines
Real Gymnaſiums bis incl. Prima hinauf, auch kann im Fall ſich
das Bedürfniß herausſtellen ſollte, mit dieſer Anſtalt eine polytechni-
ſche Abtheilung verbunden werden. Der Austritt der Zoöglinge zu je
dem beliebigen Beruf erfolgt ſpäteſtens mit dem vollendeten 18ten Le
bensjahre. 4 Das Königl. Kadettenhaus zu Berlin nimmt den Na
men „Königliche Militair-Schule“ an und bleibt militairiſch organiſirt.
Die Zöglinge tragen Uniform und werden im Exerziren und in der
Handhabung der Waffen ſo geübt, daß die ältern derſelben erforderli-
chen Falls als Unteroffiziere, reſpective Offiziere fungiren können. Der
gegenwärtige Unterrichtsplan dieſer Anſtalt wird im Weſentlichen bei
behalten. Die Zöglinge der Erziehungs Anſtalten zu Potsdam, Bens
berg und Wahlſtatt, welche die oberſte Klaſſe daſelbſt abſolvirt haben,
und für welche der Ueberg eng zu einem anderen als dem militairiſchen
Berufe noch nicht entſchieden iſt, treten in die Berliner Anſtalt über,
ohne daß ſie jedoch dadurch gezwungen werden bei ihrem Austritt aus
dieſer Schule ſich dem Militairſtande zu widmen. 5) Die Aufnahme
eines Zöglings in eine der Königl. Erziehungs Anſtalten kann nicht
vor vollendetem 11ten, wohl aber in einem ſpäteren, und zwar bis zu
vollendeten 15ten Lebensjahre, nach Wahl der Angehörigen erfolgen
doch muß jeder Zögling eine wiſſenſchaftliche Vorbildung mitbringen,



welche ihn befähigt, in die ſeinem Alter entſprechende Lehrklaſſe ein
ſo daß 3 mit 11 Jahren die Reife für Quinta, mit Jah

ren für Quarta u. ſ. f. eines Real Gymnaſiums beſitzen muß. Die
Anmeldungen zur Aufnahme erfolgen vom Sten Lebensjahre ab. 6) Dieetatsmäßige Anzahl der Königl. Söglin e in allen Anſtalten bleibt die
bisherige, nur hören die Freiſtellen an und es werden die Zahlungs

Kategorieen zu 30 Thlr. 60 Thlr. und 100 Thlr. für jedes Dritttheil
der Geſammtzahl der Zöglinge normirt, ſo daß künftig 240 Stellen
mit einem ErziehungsBeitrage von 30 Thir., 240 Stellen mit einem
ErziehungsBeitrage von 60 Thlr., 240 Stellen mit einem Erziehungs
Beitrage von 100 Thlr. beſtehen. Hiernach iſt der Etat für die ſämmt
lichen Königl. Erziehungs Anſtalten feſtzuſtellen. 7) Zur Aufnahme
als Königl. Zöglings ſind, ſo weit es die entſtehenden Vakanzen in
den Anſtalten geſtakten, berechtigt: a) die Söhne der gebliebenen, der
im Kriege oder durch unmittelbare Dienſtbeſchädigung invalide gewor-
denen Offiziere des ſtehenden Heeres und der Landwehr, ſo wie die
Söhne von Offizieren (Führern) der Bürgerwehr, welche im Dienſt ge
blieben oder durch unmittelbare Dienſtbeſchädigung erwerbsunfähig ge
worden ſind, auch Söhne von rühmlich gebliebenen oder amputirten,
oder 25 Jahre gut gedienten Unteroffizieren. Für dieſe Klaſſe der
Berechtigten werden, wo das Bedürfniß es erfordert, die Erziehungs
Beiträge außerordentlich aus den Staatsmitteln gewährt; b) die Söh-
ne von unbemittelten verſtorbenen oder penſionirten Offizieren des ſte
henden Heeres und der Landwehr und von unbemittelten gut gedienten
Offizieren des ſtehenden Heeres, die Söhne von Staatsbürgern je-
der Klaſſe, welche ſich Verdienſte um den Staat erworben haben, oder
vor Staatsdienern, die durch den ihnen vom Staate angewieſenen
Aufenthaltsort an der Erziehung ihrer Söhne verhindert werden. 8)

ußerdem können, ſo weit es die räumlichen Veryältniſſe geſtatten,Sebne von Staatsbürgern aller Art: a) als Penſionäre der Anſtalt,
die wie die Königl. Zöglinge gehalten werden, gegen Entrichtung einer
Penſion von 200 Thlr. jährlich, und als Hoſpitanten zur Theilnah-
me am Unterrichte, gegen Entrichtung des Schulgeldes nach den Sätzen,
wie ſie für die Gymnaſien beſtehen, aufgenommen werden. 9) Auslän-
der dürfen gegen Zahlung einer Penſion von 300 Thlr. jährlich nur
dann als Penſionäre aufgenommen werden, wenn dadurch keinem In
länder ein Platz entzogen wird. 10) Es wird eige Königl. Kommiſſion
aus einem Delegirten des Kriegs und einem des Kultus Miniſteriums
unter dem Vorſitze des General-Jnſpecteurs des MilitairErziehungs-
und Bildungsweſens niedergeſetzt, bei welcher die Anmeldungen zur
Aufnahme in die verſchiedenen Kategorieen erfolgen, und welche all
jährlich nach Maßgabe der entſtehenden Vakanzen und unter Abwägung
der Berechtigungsgründe die Aufnahme der Neueintretenden, ſo wie
den Uebertritt der Zöglinge aus einer Anſtalt in die andere, regulirt
und Sr. Maj. dem Könige die Vorſchläge darüber zur Beſtätigung
vorlegt. Dieſe Kommiſſion hat in den Amtsblättern unter Angabe der
näheren Modalitäten eine Aufforderung der zur Aufnahme als Königl.
Zöglinge, Penſionäre und Hoſpitanten erforderlichen Anmeldungen er
gehen zu laſſen und dieſe Aufforderung von Zeit zu Zeit zu erneuern.
115 Die Ausführung der vorſtehenden Beſtimmungen erfolgt durch den
Vorſteher ſämmtlicher gedachten Königl. Erziehungs Anſtalten unter
Leitung des General Jnſpekteurs des Unterrichts und Bildungsweſens,
welcher dem Kriegs Miniſterium von Zeit zu Zeit über den Fortgang
Bericht zu erſtatten hat. Berlin, den 1. October 1848.

Der Kriegs Miniſter. (gez.) v. Pfuel.
Eine Königliche Botſchaft vom 8. d. M. bringt ſo eben

einen vom Staatsminiſterio ausgearbeiteten ſehr bemerkenswer-
then Entwurf eines Geſetzes betreffend die 99. 51 155. Tit.
20., Thl. II. des Allg. L.R., zu ihrer Erklärung an die Na
tionalverſammlung. Dieſer Entwurf lautet:

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen c. 2c. verordnen auf den Antrag Unſeres Staats- Miniſteriums
und mit Zuſtimmung der zur Vereinbarung der preußiſchen Verfaſſung
berufenen Verſammlung was folgt: S. 1. Wer durch Reden an öf-
fentlichen Orten oder bei öffentlichen Zuſammenkünften, oder durch
Schriften, Abbildungen oder andere Darſtellungen, welche verkauft,
ausgetheilt oder ſonſt verbreitet oder öffentlich ausgeſtellt oder ange-
ſchlagen werden gegen die Landesverfaſſung, die Geſetze, die Staats
Einrichtungen oder die Maßregeln der Verwaltung durch Erdichtung
von Thatſachen oder durch Entſtellung der Wahrheit, Haß oder Ver-
achtung zu erwecken ſucht, wird mit Gefängniß von 14 Tagen bis zu
6 Monaten beſtraft. Die zur Verbreitung vorräthigen Exemplare ſol-
cher Schriften, die Abbildungen, oder anderen Darſtellungen, ſo wie die
dazu beſtimmten Platten und Formen ſind in Beſchlag zu nehmen und
z vernichten. S. 2. Die 88. 151 bis 155. Tit. 20. Thl. II. Allg.

andrechts und die darauf Bezug habenden neuen Verordnungen, ſoweit
ſie noch gültig ſind, treten außer Kraft. Urkundlich 2c. 2c.

Jn den dieſem Entwurf beigelegten Motiven heißt es, es

müſſe anerkannt werden, daß die gedachten 89. des Allg. Land
rechts in Verbindung mit der Vorſchrift des Cenſur-Edikts vom
18. October 1819 XVI. ad. 2. in mehrfacher Beziehung nicht
haltbar erſchienen. 1) Zunächſt ſei eine Beſchrankung inſofern
nothwendig und dem Geiſte der neuen Legislation angemeſſen,
als die inkriminirten Handlungen nur dann als ſtrafbar betrach
tet werden dürften, wenn ſie öffentlich in Worten Schriften
oder Darſtellungen geaäußert ſeien. Denn nur dann würden ſie
als wirklich die Würde des Staats verletzend und gefährlich für
denſelben angeſehen werden können, weil ſich nur unter ſolchen
Umſtänden die Erregung von Unzufriedenheit und Mißvergnu-
gen gegen die Regierung in einem bedeutungsvolleren Maaße
erwarten laſſe. 2) Sei gegen die 151 u. fg. zu bemerken,
daß die Ausdrucke: „„frecher unehrerbietiger Tadel und Verſpot-
tung eine zu weite unbeſtimmte Anwendung zuließen. Es er-
ſcheine nothwendig, den Begriff des Verbrechens in engere Gren-
zen zu ſchließen dies geſchähe, wenn der Thatbeſtand lediglich
auf den Fall beſchrankt werde, wo durch Erdichtungen von
Thatſachen oder durch Entſtellung der Wahrheit Haß oder Ver
achtung zu erwecken verſucht werde. 3) Endlich ſei in dem
Allg. Landrechte das Strafmaaß zu hoch. Es werde Gefaäng
niß von 14 Tagen bis zu 6 Monaten genugen. Jn dieſer
Umanderung werde das Landrecht angemeſſen ſein. Dagegen
die Beſtimmungen des Landrechts ohne alles Surrogat aufzu
heben, ſei nicht zulaäſſig, da es unmoglich geſtattet werden koönne,
daß wider beſſeres Wiſſen in der Abſicht, die Regierung herab-
zuwürdigen, Thatſachen entſtellt oder erdichtet wurden. Es ſei
dies eine Verlaäumdung, die, wenn ſie gegen Privatperſonen
begangen werde, eine viel höhere Strafe, als die eben vorge-
ſchlagene, nach ſich ziehe.

Köln, d. 11. Oct. Jn der Nacht vom 9. auf den 10.
kam es in einem Wirthshauſe in der Kammergaſſe zu Streitigkei-
ten zwiſchen Bürgern und Soldaten des 34. Regiments, wobei
dieſe Gebrauch von ihren Waffen machten, ſo daß mehrere Ver
wundungen vorfielen und im Hauſe Fenſter und Mobilien demolirt
wurden. Ein Unterofficier flüchtete ſich, halb entkleidet, durch
den Garten bis in einen Garten auf dem Peters-Pfuhl, wo
ihn die Einwohner auf die Straße ließen. Die betheiligten
Soldaten ſind verhaftet. Die Unterſuchung wird herausſtellen,
auf weſſen Seite die Schuld dieſes Exceſſes.

Jn Saalfeld iſt es am 8. Octbr. zu ſchlimmen Auf
tritten zwiſchen dem vor vier Wochen wegen unbedeuten-
der Jagdfrevel der Bauern eines Nachbardorfes von dem
Kriegsgerichte requirirten herzogl. meiningiſchen Militär und
der Bevölkerung gekommen. Auf dem Schießhauſe war
Streit und Schlägerei entſtanden. Eine Patrouille Bürger
wehr wurde von Soldaten mit blankem Seitengewehr ange-
fallen; Jene brauchten daher die Bajonnette. Es gab Ver-
wundungen auf beiden Seiten. Erſt nachdem Militär und
Buürgerwehr alarmirt und einige Verhaftungen von beiden
nach dem Schießhaus ausgeruckten Corps vorgenommen wor-
den waren wurde die Ruhe hergeſtellt.

Hamburg, d. 10. Oct. Es haben leider in Lübeck ge
ſtern Nacht einige Unruhen ſtattgefunden. Die ſogenannten
Einwohner ſandten an die in der reformirten Kirche verſammelte
Bürgerſchaft eine Deputation. Als dieſelbe abgewieſen wurde,
zogen ſie in Maſſe vor die Kirche, die auch bedeutend ſpolirt
ſein ſoll, und hielten die Buürgerſchaft in derſelben feſt. Um
10 Uhr mußte Generalmarſch geſchlagen werden, es wurde
ſcharf geſchoſſen, wobei, wie es heißt, ein Matroſe geblieben
iſt, und erſt gegen 3 Uhr Morgens gelang es dem Militair,
die Ruhe wieder herzuſtellen.

Altonag, d. 9. October. Die Miſſion des Herrn Welcker
von Frankfurt nach Stockholm ſoll einen ſehr guünſtigen Erfolg



gehabt haben. Nichts deſto weniger heißt es, vertrete das ſtock
hoimer Cabinet nach wie vor ſehr eifrig die ſpeziellen Anſprüche
Daänemarks, Deutſchland gegenüber, oder ſei mindeſtens bemüht,
ein fur Danemark einigermaßen befriedigendes Reſultat in den
diplomatiſchen Waffenſtillſtands und den bevorſtehenden Frie
densverhandlungen herbeizuführen. Man ſehe gern der Even-
tualität eines Wiederausbruchs der Feindſeligkeiten, weil der
Verpflichtung einer zweiten Einmiſchung in einen daniſchdeut-
ſchen Krieg, ſich uüberhoben, wie des Koſtenpunktes, ſo der
Stimmung der Bevölkerung halber. Um nun in dieſer Bezie
hung eine dauernde Verſoöhnung herbeizuführen und um über-
haupt die durch ihre gemeinſame Abſtammung naturlich verbrü-
derten altgermaniſchen Stamme Europas enger mit einander zu
verbinden, ſoll ſchwediſcher Seits der Plan einer Allianz zwi-
ſchen Deutſchland, den Niederlanden und den drei ſcandinavi
ſchen Reichen angeregt ſein. Deutſchland wurde dieſe Verbin-
dung durch ſeine Landmacht, die andern Staaten wurden ſie
vorzugsweiſe durch ihre Seemacht zu einer gebietenden Stellung
erheben. Ueber die Theilnahme, welche der daniſch deutſche
Krieg in Schweden und Norwegen gefunden, ſpricht „Morgen-
bladet“ in mehreren Artikeln ſich aus, in denen es unter An
derm heißt: Man iſt in Chriſtiania unleugbar ſo beſtimmt ge
gen Norwegens Einmiſchung in irgend einen Krieg, daß wir
es fur ſehr zweifelhaft anſehen, was das Reſultat ſein würde,
wenn die Einſeitigkeit der Deutſchen und Schleswiger wieder
einen Bruch hervorrufen ſollte, und ſo wieder die Frage über
die Jntervention von norwegiſchſchwediſcher Seite und über
eine neue Bewilligung des Storthings einträte.“ Jn einem
andern Artikel macht „„Morgenbladet“ die Kopenhagener „berl.
Zeitung darauf aufmerkſam, wie es in Norwegen zwar 3
ſcandinaviſche, dagegen 27 antiſcandinaviſche Blätter gebe, und
außer einer Handvoll lebensmuthiger Studenten einen Stamm
erfahrner und reifer Manner, die nicht Luſt haätten, ihre Sohne
und ihr Geld fur ein fremdes Jntereſſe aus dem Lande zu
ſchicken, und ihren Handel geliefert zu ſehen. Wenn Danemark
wiederum die Schweden und Norweger um Hüulfe bitte, ſo ſei
es ſehr möglich, daß man minder willig zu Offerten ſein werde,
deshalb möge die „Berlingſche“ vernunftig und willig zum
Frieden mit den Deutſchen ſein, wenn anders ſie der Klugheit
Gehöör geben wolle.

Frankfurt a. M., d. 10. Oct. Es ſcheint, daß die
Kabinette von Paris und London von Wien bereits formell an
gegangen worden ſind, Bevollmachtigte zu dem europäiſchen
Congreſſe zu ernennen, welcher zur Ausgleichung der italieni
ſchen Angelegenheiten in Frankfurt abgehalten werden ſoll.

Der Name der Stadt Mulhauſen iſt ſeines deutſchen Cha
rakters beraubt. Einem Erlaß der franzöſiſchen Regierung zu
folge darf dieſe Stadt nicht anders mehr als mit der Benen-
nung „„Muülhouſe“ bezeichnet werden.

Bamberg, d. 9. Oct. Geſtern ſoll ein Kurier aus
Meiningen hier geweſen ſein, um baieriſche Truppen zu
requiriren. Da indeß ſeinem Wunſche von hier aus nicht ge
willfahrt werden konnte, ſo ſoll er ſeine Reiſe nach Ansbach
zum Diviſionscommando fortgeſetzt haben. (B. Z.) (Wirver-
nehmen, daß geſtern, 9 Oct. Abends, 600 M. und zwei
Geſchutze von Bamberg nach Lichtenfels mit der Eiſenbahn
befördert worden ſind, von wo ſie noch um 10 Uhr Nachts
nach Koburg weiter ziehen ſollten. Jhre Beſtimmung iſt
Meiningen. Red. d. N. C.)

Bruchſal, d. 5. Oct. Struve und die uübrigen Mit
glieder der proviſoriſchen Regierung der deutſchen Repu-
blik“* haben hier bereits ein Verhör vor dem Unterſuchungs-
richter, Aſſeſſor Winter beſtanden, aber wenig geantwortet.

Die Berl. Voſſ. Zeitung enthält nachſtehende Ergänzungen
der früheren Berichte aus Wien bis zum 8., welche vor
zugsweiſe den Breslauer Blaättern entlehnt ſind Nachts (vom
7. 8.) ging noch zahlreiches Militair zum Volke über, ſelbſt
von den Naſſauern. Die Küraſſire (Oeſterreicher) konnten von
Auersperg nur mit Mühe zurückgehalten werden, und man weiß,
daß er hauptſächlich darum nicht die Truppen in die Kaſernen
ziehen laſſen will. Heute früh erſchien von einem boöhmi-
ſchen GrenadierBataillon (das im Marſchfelde ſteht) ein
Offizier auf der Univerſitaät, der im Falle eines Angriffes
auf die Stadt den Uebertritt der Truppen zuſicherte und eine
Liſte ſeiner gleichgeſinnten Kameraden unterbreitete. Eben ſo
kommen ſeit heute früh fortwährend Zuzuüge von Steyermark
und Ober-Oeſterreich, alle trefflich ausgeruüſtete Kugelſchützen.
Jm Ganzen dürfte ſich die Volksmacht auf 80,000 Bewaffnete
und 60 Geſchütze belaufen. Man glaubt, daß dieſe Umſtande
den Kaiſer zur alsbaldigen Rückkehr bewegen werden, wenn er
die eben vom Reichstage diesfalls beſchloſſene Adreſſe, die Nach
mittags redigirt und durch eine Deputation abgeſchickt wird,
erhält. Der Halt der Reaction, das Militair, iſt durch den all
gewaltigen Geiſt, der aus dem Volke in daſſelbe einging, als
Maſchine der Reaction unbrauchbar, der Fall Latours und die
aufgehobene Communication durch ihn mit Jellachich gab der
Hofpartei den Todesſtoß. Geſtern hatten die in Preßburg ſte
henden 2 Bataillone dieſe Stadt verlaſſen ein Parlementar
Jellachichs, der von Wieſelburg kommend Contributions For
derungen ſtellte, ward feſtgenommen. Die Magyaren, unter
Leitung des ungariſchen Kriegsminiſters Meßaros und Koſſuth's,
ſtehen in Raab, haben Komorn beſetzt und drangen die 20,000
Kroaten unaufhaltſam gegen Wien zu, und wenn Jellachich
nicht bei Zeiten über Wiener-Neuſtadt nach Steyermark und
Jllyrien ſich durchſchlägt, ſo wird er vom mirlllerweile organi
ſirten oſterreichiſch- ſteyeriſchen Landſturm abgeſchnitten und um
zingelt. So ſtehen die Sachen. Naturlich packen die kürzlich
von Peſth nach Wien geflüchteten „Gutgeſinnten“ hier ein, um
weſtwaärts zu ſteuern, aber wo werden dieſe edlen Seelen Ruhe
(in ihrem Sinne) finden. Die czechiſchen Deputirten haben
aus Furcht vor Verfolgung groößtentheils die Stadt verlaſſen.
Die deutſche Nationalverſammlung, ganz Deutſchland muß end
lich entſchieden auftreten. Wien hat Ungarn und Deutſchland
noch einmal gerettet. Das Jahr 1848 will Thaten nicht ge
woöhnlicher Art Heldenthaten! Eine ſolche war die Revolu-
tion vom 6. Oktober!

Kriegsminiſter Meßaros verfolgt Jellachich mit einer Ar
mee von beinahe 30,000 Mann und iſt nur noch eine kleine
Tagereiſe von dem croatiſchen Heere entfernt wahrſcheinlich
kommt es auf der großen Ebene zwiſchen Wieſelburg und Pa-
dendorf, eine Stunde von der öſterreichiſchen Grenze bei Bruck
an der Leitha zum Haupttreffen.

Der Kaiſer befindet ſich nach der einen Nachricht auf ei
nem Schloſſe bei Linz, nach der andern auf dem Schloſſe Per
ſenbeug, unter der Enns, an der Donau, wo er vom Land
ſturm zurückgehalten ſein ſoll; man ſchließt dies aus der ploötz
lich unterbrochenen Dampfſchifffahrt auf der Donau. Zahlreiche
Zuzuge von bewaffneten Landleuten ſtrolmen nach Wien. Jn
Wien ſelbſt iſt das 3te Bataillon des Regiments „Deutſchmei-
ſter“, die Mengen Küraſſiere, die Chevauxlegers, die Ceko
pieri-Grenadiere und das deutſche Grenadier- Bataillon Heß
und Hrabowsky zum Volke übergegangen. Auersperg hat vor
dem Reichstag ſeine angebliche Aeußerung, daß er Wien bom
bardiren wolle, als unwahr erklart, doch glaubt man, daß er
am Montag in die Stadt einrücken wolle. Die Erbitterung
gegen das Naſſauer Regiment iſt ſehr groß. (Voſſ. Z.)



Wien, d. 9. Oct. Beim Reichstage verlas geſtern nach
Abgang der Poſt der Miniſter Hornboſtl noch ein ihm vom
Kaiſer zugekommenes Schreiben, worin er (wie geſtern ſchon
über Prag gemeldet) aufgefordert wird, ſich unverzüglich ins
Hoflager zu begeben um als conſtitutioneller Miniſter die zu
erlaſſenden Acte zu contraſigniren. Das Schreiben war aus
Siegharskirchen, der zweiten Station auf der Linzerſtraße, da
tirt. Es will verlauten, das von verſchiedenen Seiten herbei-
gekommene Landvolk habe den Kaiſer an der Weiterreiſe gehin-
dert. Miniſter Hornboſtl reiſte um 9 Uhr Abends ab. Er
überbrachte zugleich die von dem Reichstag beſchloſſene Adreſſe
an den Kaiſer, mit deren Redaction Pillersdorf betraut wor-
den war. Der Kaiſer wurde darin beſchworen, ſich der Liebe
und Treue ſeiner Völker anzuvertrauen und durch Rückkehr
den Buürgerkrieg hintanzuhalten. An Jellachich erging die Er
mahnung des Miniſteriums, es zu beachten, daß der Kaiſer
der an ihn zur Zurucknahme des Manifeſtes an die Ungarn ab-
geſandten Deputation das Verſprechen gegeben habe, dieſes
Begehren in Erwägung zu ziehen. Dieſe Weiſung erfolgte
auf eine Aufforderung des presburger Magiſtrats, ſich wegen
des angedrohten Bombardements der Stadt bei Jellachich zu
verwenden. Das beabſichtigte Bombardement von Presburg,
wo das Militair hinausgejagt und Barricaden errichtet wurden,
ward von ihm aufgegeben. Es iſt bereits die officielle Kunde
eingetroffen, daß Jellachich die oſterreichiſche Grenze überſchrit
ten habe; Kanonen ſind auf der Baſtei aufgefahren worden.
Wien konnte ſich als Feſtung im Jahre 1809 kaum 6 Stun-
den halten, und ſollte es nun bei demolirten Werken! Bei
alle Dem verdient die Hingebung und Entſchloſſenheit der Stu
dentenſchaft und Vorſtadtsbevolkerung die größte Anerkennung.
Fortwahrend flüchten viele Familien. Große Beſtürzung herrſcht.
Die meiſten Laden ſind jedoch wieder offen. Jch höre eben, daß
man damit umgeht, das Militair, das noch immer im Schwar-
zenberg'ſchen Garten cantonnirt iſt, anzugreifen. Auersperg
hatte eine vorwurfsvolle Adreſſe an den Reichstag gerichtet und
die Waffen des Zeughauſes darin reclamirt. Fur die Berau-
bung deſſelben von Seiten von Leuten, die durchaus keine Be-
fugniß zur Tragung von Waffen haben, macht er den Reichs
tag verantwortlich, welcher die Haftung übernommen habe.
Der Reichstag hat ſich hierüber bereits gerechtfertigt. Heute
iſt derſelbe noch nicht zuſammengetreten. Lohner ſoll das Mi-
niſterium ausgeſchlagen haben und Borroſch in daſſelbe treten.
Die aufgefangenen Briefe von und an Jellachich erregen das
größte Jntereſſe, wie man denn auf dem peſther Reichstage
eine Verſchworung der Oberoffiziere erwieſen ſehen wollte, um
das alte Regime in Wien herzuſtellen. Der Obercommandant
Scherzer hat auf Permanenz des Verwaltungsrathes der Na-
tionalgarde angetragen um in den ſchweren Obliegenheiten ſei-
nes Amtes Unterſtützung zu finden. Auch der Gemeinderath
Wiens hat ſich permanent erklärt und entfaltet eine lobens-
werthe Thatigkeit. Die Beſtattung der am 6. und 7. Oct. Ge-

fallenen ſoll ohne Diſtinction von Militar und Civil demnachſt
begangen werden. Das Militair im Schwarzenbergiſchen Gar-
ten hat ſich die bedauerlichſten Exceſſe zu Schulden kommen laſ-
ſen. Nationalgarden wurden angefallen und beraubt einem
Fleiſcher iſt ein Zug Ochſen geraubt worden. Man ſieht im
Garten an den Bäumen Leute hangen ob es Plünderer ſind oder
Andere, iſt nicht zu ermitteln. Scharenweiſe fluchten die Fa
milien aus Stadt und Vorſtadt in die nahern und entferntern
Umgebungen.

Jch komme ſoeben aus der Vorſtadt Landſtraße. Ein
Mann aus dem Volke haranguirte die ihn umſtehenden Leute.
Er foderte ſie auf, die Wohnungen Derjenigen, welche Wien
im jetzigen Augenblicke verließen, zu durchſuchen und ſich ihrer
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Habe zum allgemeinen Beſten zu bemächtigen. Der Com-
mandant des erſten Stadtbezirks der Nationalgarde fodert
die Kameraden in offentlichem Anſchlag auf, ſich auf ihre
Sammelplätze zur Occupirung ihrer Poſten zu begeben. Dar
unter ſteht mit Bleiſtift: Man traut euch doch nicht! Jhr
ſeid alle Lumpen bis auf Wenige! Die akademiſche Legion
desavouirt einen der Jhrigen der ſich Gelderpreſſungen unter
Androhung von Plunderung zu Schulden kommen ließ. Wie
ich ſchon meldete, iſt die großte Vorſicht im Reden Jedem
anzurathen, um nicht als „ſchwarzgelb“ bezeichnet zu wer-
den, was ungefahr dieſelbe Wirkung jetzt hier äußert, wie
in der erſten Zeit der franzöſiſchen Revolution die Bezeich-
nung „Ariſtokrat.““ Die Beſtürzung iſt eine allgemeine, und
man ſieht fur die nachſte Zukunft der traurigen Alternative
zwiſchen einer Reaction à la napolitana oder einer Poöbel-
herrſchaft von 1793 entgegen. Dabei erſcheint der entferntere
Hintergrund nicht minder dunkel. Wien hat fur lange auf-
gehört ein Ort des ruhigen Behagens fur Jene zu ſein, die
ſich demſelben hingeben kounnen. Dadurch aber werden viele
Quellen vertrocknen, die der arbeitenden Bevölkerung Nah-
rung zubrachten. Noch ernſter geſtaltet ſich die Zukunft, wenn
man ſich vom ſtädtiſchen zum ſtaatlichen Standpunkt erhebt;
denn gewiß zu keiner Zeit war die Gefahr des Auseinander
fallens fur die öſterreichiſche Monarchie ſo groß wie heute.
Der Reichstag iſt nur auf eine Stunde zuſammengetreten,
veſammelt ſich aber um 6 Uhr wieder. Es wurde nur refe-
rirt, daß Jellachich die Grenze uberſchritten habe. Der Abg.
Prato wurde ihm entgegengeſchickt man erwartet Jellachich

noch dieſe Nacht. (D. A. Z.)Wien, d. 9. Oct. Heute war bis nach 12 Uhr keine
Reichstagsſitzung da jedoch der Reichstag in Permanenz er-
klart iſt, ſo waren die Deputirten in der Nähe verſammelt,
um beim erſten Rufe zuſammentreten zu konnen. Von den
böhmiſchen Deputirten ſind wohl noch 20 hier. Ein großer
Theil Derjenigen, welche Waffen aus dem Zeughauſe entnom-
men, hatte ſich gemeldelt, um eine mobile, gegen außen und
innen zu verwendende Garde zu bilden. Koſſurh ſoll mit einem
Armeecorps im Rucken Jellachich's ſein. Die Communication
mit Ungarn war unterbrochen. Gemeinderath und Verwal-
tungsrath der Nationalgarde haben ſich permanent erklärt.
Einer nicht ganz verlaßlichen Nachricht zufolge ſoll das Militair
aus der Stadt Linz verjagt und die Stadt von Bauern be-
ſetzt worden ſein. Aus Boöhmen kommen Truppen herbei,
und gehen bei Kloſterneuburg über die Donau.

12 Uhr Mittags: Soeben langt die Nachricht an daß
die Truppen von Jellachich bei Bruck an der Leitha den öſter
reichiſchen Boden betreten haben. Da ſeine Abſichten nicht
bekannt ſind, wurde aus der permanenten Commiſſion des
Reichstags der Abg. Prato an ihn entſendet, mit der For-
derung, in ſeinem Marſche ſtill zu halten.

Vom Gemeindeausſchuſſe der Stadt Wien kommt eine
Deputation unter Vortritt des Dr. Stifft jun. und Direktor
Karl mit dem Anſuchen, an dem kommandirenden General
Auersperg den Befehl ergehen zu laſſen, er moöge ſeine dro-
hende Stellung andern und das Militair in die Kaſernen be-
ordern. Von Graätz langt ſo eben ein Corps von Frei-
willigen an, mit der Anzeige, daß im Nothfalle die Gratzer
in Maſſe zu Hülfe eilen werden. Auch aus dem March-
felde ſind Bauerndeputationen angekommen die ſich ange-
boten haben, dem Reichstage ſich zur Verfügung ſtellen zu
wollen.

3 Uhr. Die Kroaten ſind in Schwadorf geſehen wor-
den, aber meiſtens raubluſtiges, unorganiſirtes Geſindel.
8000 Sereczaner ſuchen ſich bei Oedenburg durchzuſchlagen.



Das Obercommando der Nationalgarde hat Befehl erhal-
ten Wien in Vertheidigungszuſtand zu ſetzen.

4 Uhr. Auf die Kunde, daß Jellachich im Anmarſch
und nur noch uüber eine Stunde von Wien entfernt ſei, wird
Alarm durch alle Straßen Wiens geſchlagen. (Unten mitge-
theilte telegraphiſche Nachrichten uber Prag beſtatigen dies).

Prag, d. 10. Oct. Wir haben uns noch nicht von dem
Schrecken und der Conſternation der wiener Vorfaälle erholt,
als auch ſchon die verſchiedenen Parteien dieſelben nach ihrer
Weiſe auslegen und ausbeuten, und es waäre wirklich nicht zum
Verwundern, wenn in Folge dieſes dennoch einige unruhige Auf-
tritte vorfielen. Die Mehrzahl der ſlawiſchen Deputirten hat
ſich, wie ſchon bekannt ſein wird, geflüchtet die böhmiſchen ſind
zahlreich hier verſammelt. Heute läuft das Gerucht ſehr ſtark,
Furſt Windiſch Graätz ſei zum Generaliſſimus der vor Wien zu
ſammelnden Armee ernannt worden, wonach Jellachich und Furſt
Reuß alſo unter deſſen Befehlen ſtehen wurden.

Prag, d. 10. Oct. (Mittags.) Die Aufregung hier iſt
ſehr groß, es laßt ſich nicht vorausſagen, was in den nachſten
Tagen geſchehen wird. Eine heute früh veroöffentlichte telegra
phiſche Depeſche, die geſtern Nachts von Wien expedirt wurde,
meldet: in Wien werden die Thore geſperrt, Alarm geſchlagen
und die Ankunft Jellachich's wird befurchtet. Sie hat hier einen
unbeſchreiblichen Eindruck gemacht.

Ungarn.
Peſth, d. 7. Oct. Jn der geſtrigen Abendſitzung berichtete

der Deputirte Johann Balogh, welcher als Kurier aus dem
Lager bei Tatz gekommen, daß die Avantgarde des unter Gene-
ral Roth's Anfuhrung ſtehenden Truppencorps ſich am 5. Oct.
den Unſrigen nach dem erſten Angriff auf Gnade und Ungnade
ergeben. Dieſe Avantgarde bildete den Kerntrupp des ganzen
Corps und zahlte 1586 gediente Grenzer. Der General Roth
ſchickte hierauf den General Philippovich als Parlementair in
unſer Lager. Der Deputirte Moritz Perzel, welcher als Oberſt
unſere Armee bei Tatz befehligt verlangte eine unbedingte Un-
terwerfung und ließ dem General Roth 6 Stunden Bedenkzeit
mit der Bemerkung, daß, wenn bis dahin die unbedingte Un-
terwerfung nicht erfolgt, der Angriff ſofort geſchehen und die
Generale Roth und Philippovich mit ihrem Kopfe bußen wer-
den. So weit die Kuriernachricht. Der Kurier brachte auch
die kaiſerl. Fahne der gefangenen Avantgarde als Trophae mit.
Sie wurde dem Muſeum uübergeben. Die kriegsgefangenen
1586 Grenzer ſind ſchon heute fruh per Dampfſchiff hier einge
troffen.
aufgenommen und mit Brot und Wein tractirt worden.

Vier Escadrons des ungariſchen Huſarenregiments Wil-
helmi ſind aus ihren Stationen in Galizien durchgebrochen und
geſtern hier eingetroffen. Die Zahl der Freiwilligen, welche von
allen Seiten täglich ſchaarenweiſe herbei eilen, iſt groß. Außer-
dem hat der ungariſche Waſhington Koſſuth, 35,000 Man-
ner, darunter 4000 wohlgeübte Reiter, zuſammengezogen, welche
bis zum vollen Sieg unter Waffen bleiben werden. Der Pra
ſident des Repraſentantenhauſes, D. Pazmandy, deutete geſtern
an, daß Ungarn jetzt wahrſcheinlich nicht mehr mit Jellachich,
ſondern mit einem andern Feinde (Oeſterreich) zu thun haben
werde. Jndeſſen werde Ungarn jedem Feinde die Spitze bieten.
Der oben erwähnte Obriſt und Repraäſentant Moritz Perzel
wird nach Gefangennehmung des Generals Roth und ſeines
Corps geradewegs nach Agram marſchiren dort eine friedliche
Revolution gegen Jellachich und die Camarilla bewerkſtelligen
und den alten Bruderbund zwiſchen Kroatien und Ungarn neu
befeſtigen. Wenn die aufſtandiſchen Raizen bis dahin nicht die
Waffen geſtreckt haben, wird er ihnen in den Rücken kommen.
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Sie ſind von der hieſigen Bevolkerung ſehr freundlich

30,000 Mann ſtehen jetzt unter ſeinem Befehle. Die geſtrige
wiener Poſt kam erſt Abends an. Die Briefe waren von Jel-
lachich eröffnet worden, mehrere hat er auch zurückgehalten.

Preßburg, d. 6. Oct. Der geſtrige Tag verlief wieder
unter den beunruhigendſten Nachrichten, die theils mehr, theils
weniger Glauben verdienen. So viel iſt gewiß, daß das auf
der Flucht begriffene kroatiſche Truppencorps, bei welchem der
Ban ſelbſt ſein ſoll, Raab verlaſſen und auf der Wiener Stra
ße von beiläufig 26,000 Mann ungariſcher Truppen verfolgt
weiter zieht. Auf der Straße von Hochſtraß nach Baratföld
ſoll es mit der croatiſchen Arriere- und unſerer aus Huſaren
beſtehenden Avantgarde zu einem Gefechte gekommen ſein, wo
bei die Croaten neuerdings in die Flucht geſchlagen wurden.
Ware der Landſturm des Wieſelburger Comitats nicht zurück
beordert worden und die Comitate Preßburg und Oedenburg
in Maſſe aufgeſtanden, um das croatiſche Corps zum Stehen
zu bringen, ſo hatte wohl nicht ein Mann deſſelben die öſter
reichiſche Grenze erreicht. Jellachich ſoll bereits eine Eſtafette
nach Bruck abgeſendet haben, um bei der dortigen Eiſenbahn
verwaltung das Nöthige wegen des Transportes ſeines Corps
nach Wien zu verfugen. Seit drei Tagen fehlen uns alle Nach
richten von Peſth und wir haben weder Briefe noch Zeitungen
von dort erhalten. Einige Geflüchtete erzählen von einem voll
ſtaundigen Sieg uber die Croaten und behaupten, daß unſerer
Armee die feindliche Kriegskaſſe in die Hande gefallen ſein ſoll.

Frankreich.
Paris, d. 9. Oct. Der Miniſter des Jnnern hat alle

Repräſentanten welche zur Theilnahme an den Berathungen
der General Conſeils Paris verlaſſen hatten, eiligſt hieher zu
rückberufen. Nach einem angeblich heute im Miniſterial
rathe gefaßten Beſchluſſe will die Regierung der National-Ver-
ſammlung vorſchlagen gleich nach Annahme der Artikel 42 und
43 einen ſehr nahen Tag fur die Wahl des Praſidenten der
Republik feſtzuſetzen. Je nach den Umſtanden durfte dieſe Frage
zu einer Cabinetsfrage werden.

Jn der heutigen Sitzung der Nationalverſamm-
lung wurde, nach Guültigerklärung der Wahl L. Napoleon's
in Corſica, die Berathung der auf die Praſidentenwahl bezüg-
lichen Artikel des Verfaſſungsentwurfs fortgeſetzt. Bekanntlich
ward in der vorigen Sitzung entſchieden, daß die Wahl des
Präſidenten der Republik durch allgemeines Stimmrecht ge
ſchehen ſolle. Heute kam zuerſt ein Zuſatzartikel der Herren
Ternaux und Lacroſſe an die Reihe, welcher eine Wahl mit
zwei Abſtufungen feſtſtellen will. Er ward von den Antrag-
ſtellern vertreten, von Hrn. Payer bekampft und bei der Ab-
ſtimmung verworfen. Gleiches Schickſal hatte ein Amendement
des Hrn. Sevaiſtre, welches den Praſidenten unter zehn durch
allgemeines Stimmrecht gewahlten Candidaten von der Natio-
nalverſammlung ernannt wiſſen will. Nach weiterer Verwer
fung einiger Amendements ließ der Praſident über die von der
Commiſſion vorgeſchlagene neue Faſſung des Art. 43, lautend:
„Der Praſident wird, in geheimem Scrutinium und mit abſo
luter Mehrheit der Stimmenden, durch directe Stimmgebung
aller Wahler der franzöſiſchen Departements und Algeriens
ernannt“, abſtimmen dieſelbe wurde mit 627 gegen 130 Stim

men angenommen. Nach Ablehnung einiger Amendements
wurde ſodann auch der Art. 44. der Commiſſion, nach wel
chem in Ermangelung eines mit der erforderlichen Stimmen-
mehrheit gewahlten Candidaten, die Nationalverſammlung den
Präſidenten unter den fünf Candidaten, auf welche die meiſten
Stimmen gefallen ſind, wahlen ſoll, nach einigen Debatten
genehmigt. Hierauf kam der vorbehaltene Artikel 42 zur Dis
cuſſion, welcher lautet: „Der Praäſident muß geborner Fran-
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zoſe, mindeſtens 30 Jahre alt ſein und nie die Eigenſchaft
eines Franzoſen eingebüßßt haben.“ Nach einem ſofort unter
Lachen beſeitigten Amendement des Hrn. Bouzique kam ein
Amendement des Hrn. Deville, welches außer allen Mitglie-
dern der fruüher uber Frankreich herrſchenden Familien auch
alle Generale von der Praſidentſchaft ausſchließen will, zur
Verathung. Der Arntragſteller verfocht ſeinen Antrag unter
heftigen Anſchuldigungen gegen die weiße Republik und unter
Lobpreiſungen der rothen, wobei er ofters unterbrochen ward.
Er hob hauptſächlich hervor, welchen Gefahren die Republik
ausgeſetzt ſein koönne, wenn ein Heerführer als Praſident an
ihrer Spitze ſtehe. Hr. Oegouſée erhob ſich mit Nachdruck
gegen Deville's Aeußerungen über weiße und rothe Republik.
Er äußerte, daß er ein alter Republicaner fei; fur ſich aber
und im Namen aller ſeiner Freunde proteſtire er aufs kraftigſte
gegen die Errichtung der rothen Republik. Man ſolle uüber-
haupt hier nicht von weißer und rother Republik ſprechen
denn die Verſammlung habe die dreifarbige Republik geneh-
migt und verkuündigt; ſie kenne keine andere und wolle
keine andere kennen (ſturmiſcher Beifall). Was man bis-
her von der rothen Republik, von den ſie vetrreten-
den Maännern und deren Abſichten geſehen habe, ſei
der Art, daß die Verſammlung ſie verwerfe. Das Amen-
dement des Hrn. Deville wurde, in ſo weit es die Generale
ausſchließt, einmüthig verworfen. Hr. A. Thouret entwickelte
hierauf ein Amendement, welches alle Mitglieder der früher
über Frankreich herrſchenden Familien von der Wahlbarkeit aus
ſchließen ſoll. Hr. de Ludre ſchloß ſich dieſem Amendement
an. Hr. Napoleon Bonaparte antwortete Hrn. Thouret,
indem er ſich auf die Anſicht der Verfaſſungscommiſſion bezog,
welche noch heute Morgen uber das Amendement berathen habe
und einmüthig fur die Verwerfung geweſen ſei. Hr. Voir-
haie meinte, daß man ſich auf den richtigen Tact der Bevol-
kerung verlaſſen dürfe er glaube übrigens, daß das durch Ar
tikel 42 ſchon feſtgeſtellte indirecte Jnterdict hinreiche. Hr. de
Ludre ſprach für das Amendement. Hr. Ch. Beslay bean-
tragte die vorläufige Frage in Betreff des Art. 42 und aller
vorgeſchlagenen Amendements die Wahl der Nation muſſe frei
ſein. Eine Stimme: „Wenn aber Ludwig Philipp ernannt

Hr. Coquerel erklärte ſich Namens der Kommiſſion
dawider, daß man ein Geſetz gegen einen einzelnen Menſchen
gebe dies ſei der Verſammlung unwuürdig, es ſei eine Unklug-
heit, welche die Kommiſſion nicht habe begehen wollen. (L. Na
poleon tritt in den Saal.) Hr. Laca ze ſprach gegen das
Amendement, weil eine Rückkehr der geſturzten Familien auf
den Thron unmoglich ſei. Was L. Napoleon angehe, ſo habe
er ſeine Treue und Dankbarkeit fur die Republik, die ihm ſein
Vaterland zurückgegeben, feierlich betheuert. L. Napoleon
beſtieg unter tiefer Stille die Tribune und ſagte: „Jch komme
nicht, um das Amendement zu bekampfen. Jch habe mich auf
dieſer Tribune erklärt; ich komme eben ſo wenig, um gegen
die Qualität des Pratendenten Einſpruch zu thun, die man
mir ſtets beilegt. Jch komme bloß, um im Namen der 300,000
Wahler zu reclamiren, die mich hierher geſchickt haben und in
ihrem Namen geſchieht es, daß ich den Pratendententitel des-
avouire, den man mir immer an den Kopf wirft.“ (Heiterkeit).
Nach dieſen Worten verließ L. Napoleon die Tribune. Hr.
Thouret erklarte, daß er nach dem eben Gehoörten es fur
unnütz halte, auf ſeinem Amendement zu beharren er nehme
daſſelbe daher zuruück. Hr. de Luüdre nahm das Amendement
auf, es wurde aber mit ſtarker Mehrheit verworfen. Mehrere
andere Amendements wurden zurückgezogen und der Art. 42
der Kommiſſion angenommen. Zu Art. 45, welcher lautet:
„Der Praſident der Republik wird fur vier Jahre gewahlt und

iſt nur nach einem Zwiſchenraume von vier Jahren wieder wahl-
bar“, wurden mehrere Amendements vorgeſchlagen die Ver
ſammlung verwarf ſie aber und genehmigte den Artikel der
Kommiſſion.

Srttraßburg, d. 8. Oct. Noch kommen jeden Tag flüch
tige Freiſchaaren aus dem Badiſchen, welche ſich bis jetzt an der
ſchweizer Granze aufgehalten hatten, hier an und ſetzen dann
ihren Weg nach dem Jnnern von Frankreich fort. Die Ver-
haftung jener Deutſchen, welche der Theilnahme an der ge-
waltſamen Tödtung der frankfurter Deputirten angeklagt ſind,
giebt fortwährend zu Reclamationen Anlaß, allein noch verlau-
tet nichts über ihr Schickſal. Aus Paris ſind bis jetzt keine
Weiſungen über ihre Auslieferung eingetroffen. Jedenfalls muß
noch eine genaue Unterſuchung Statt finden, bevor eine ſolche
angeordnet wird.

Belgien.
Brüſſel, d. 9. October. Der »Moniteurg meldet: „Am

6. d. M. hat der General Baron von Drachenfels dem Koönige
in feierlicher Audienz das Schreiben übergeben, welches ihn bei
Sr. Majeſtät in der Eigenſchaft als außerordentlicher Geſandter
und bevollmachtigter Miniſter Sr. Kaiſerl. Hoheit des Erzher-
zogs Verweſers des deutſchen Reichs beglaubigt. Der Miniſter
der auswartigen Angelegenheiten war bei dieſem Empfange zu
gegen

Donaufürſtenthümer.
Kronſtadt, d. 28. Sept. Auf außerordentlichem Wege

erhalten wir aus Buchareſt vom 27. September, Nachmit-
tags 1 Uhr, höchſt betrubende Nachrichten. Die Freiheit der
Romanen iſt zu Grabe getragen. Dieſe Kataſtrophe hat am
26. September Nachmittags ſtattgefunden. Die Turken haben
Buchareſt beſetzt und ein großes Blutbad angerichtet. Eine
große Deputation, welche ins turkiſche Lager geſendet wurde,
nahm man hier gefangen, und eine zahlreiche Bauern Armee
wurde von den Türken umzingelt und abgeſchnitten, worauf
dieſe auf mehreren Punkten in die Stadt marſchirten. Die Auf
regung war furchtbar. Mit allen Glocken wurde geſturmt,
worein ſich ein furchtbares Geheul und Geſchrei der Menſchen
miſchte. Plotzlich hoörte man eine Kanonade. Die Turken wa
ren mit den Soldaten bei der Kaſerne aneinander gerathen.
Gegen 200 Menſchen blieben dabei auf dem Platze, worunter
ein Paſcha. Ein oſterreichiſcher Agentie-Korporal wurde von
den Türken auf der Straße erſchoſſen. Die Turken haben arg
geplundert und treiben ſehr viel Böſes. Eine Kaimakamie iſt
eingeſetzt und beſteht aus dem ruſſiſchen General Duhamel, dem
Türken Fuad Efendi und dem Kandidaten der Fuürſtenwürde
Koſtaki Kantakuzeno.

J

Fonds und Geld Cours.
Berlin den 12. October.

3f. Brief. GSeld. 3f. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 31/, 732 731 Pomm. Pfudbr 3 90 89,
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 887 828Scheine. 881 875 Schlefiſche do. 31
Kur u. Neum. do. Lit. B. ga-Schuldverſchr. 3 S rant. do. 31 SBerliner Stadt Pr. Bk.A.Sch. 84 83Obligat. 3 S uWſtpr. Pfandbr. 31 805 Frdrchsd'or. 13 135Großh. Poſ. do. 4 96 755 And. Goldm. à

do. do. 3 78 5 Thlr. 12u1 12512Oſtpr. Pfandbr. 3 86 DDisconto 31 41

R
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Eiſenbahn- Actien.

t tie f. 3f.r 8 Prioritats-do. Hamb. 4 63 B. Actiten.do. St.Star.! 4 87 G. Brl.Auhalt. 84 B.
do. Pots.“M. 4 52 G. do. Hamb. a 891, B. es G.
Mgd. Hlbſt.! 4 162 G do. Pots.s M. 7717, G.
do. Leipz. 4 do. do. 861, B.Halle Thür. 4 502/, bz. u. G. Mgd. Leipz- tCöln Mind. 31/, 74 à 74 bz. u. B. Halle Thür. als S.
do. Aachen 4 51 G. Cöln Mind. 683/, 63
Bonn Cöln 4 Rh. v. St. gar. 3Düſſld. Elbf. 4 do. 1. Prior. 4Steel.Vohw.! 4 30 G. do. Stm. Pr. 4 68 S
Nſchl. Märk. 32/,68 G. Düſſd. Elbf. 4
do. Zwgbhnu. 4 m 81 bz.Oſchl. Lit. A. 31 88 G. 94 B.do. Lit. B. z o G. de. III. Serie. 7 bz.
CoſelOderb. 4 do. Zwgbhn. 4
Brsl.Freib. 4 do. do. 5 751 G.Krak.-Oſchl. 4 42 B. berſchleſ. 4Berg. Märk. 4 56 B. CoſelOderb. 5Starg.Poſ. 4 (658/, bz. Steel. Bohw. 5
Briege Reiſſe 4 Brsl.Freib. 4 751/, G.
Quitt.-Bog. Aust. Stam.-Brl. Anh. B. 4 83 B. Actien.
r Dresd.Sörl.Aach.Maſtr 4 o Leipz.Dresd. 4
wert Chun. Riſa,Ausl. Huittbog- Sächſ. Bair. 4eudw.Bexb. Kiel Altong 424 Fl. 4 S Amſt. Rottrd. 4 SPeſth. 26 Fl. 4 Mecklenb. 4 34/, V.
Fr.-W.Rdb. 4 (405 à 41 bz. u. B.

Getreidepreiſe.
(NVach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle, den 12. October.

Weizen 24 A bis 24 5Roggen Aer 4 3 1 9Gerſte 1 1 1 e 9Hafer 17 6 20Magdeburg den 12. October. (Nach Wispeln.)

Weizen 48 581 Gerſte 26 30Roggen 30 Hafer 16Nordhauſen den 10. October.
Weizen 1 24 bis 2 8 S Gerſte 22 S bis 1 3
Roggen 26 --1 Hafer 15 222Rüböl der Centner 12
Leinöl, der Centner 11

Berlin den 12. October.
Weizen nach Qualität 61 66 nminell.

ſchwimmend 60--64 do.
Roggen loco 29 31

pr. Oct. Nov. 29 Br.
pr. Frühjahr 82pfd. 32 Br. 32 etw. bz.

Gerſte, große, loco 29 30 F.
kleine 25 à 26

Hafer loco nach Qualität 17-18
pr. Frühjahr 48pfd. 17 à 18
pr. Herbſt 16/, à 17

Erbſen Kochwaare 38--42
Futterwaare 36-37

Rapps 73 Br., 72 bz.
Rüböl loco 11 Br. u. bz.

pr. Oct. Nov. 11 à 11
Nov. Dec. do.Dec. Jan. 11 à 117 f.
Jan. Febr. 112/, à 117
Febr. März do.
März April do.

April Mai do.Spiritus loco ohne Faß 15 verk. mit Faß 14/,Br, 14 G.
pr. Oct. Oct. Nov. u. Nov. Dec. 14 verk.
pr. Frühjahr 16/, Br. 16' bz.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 12. October Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß Zoll.
am 13. October Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 12. October 47 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 12. bis 13. October.

Jm Kronprinzen Hr. Partik. v. Harden a. München. Hr. Hote
lier Naumann a. Hannover. Die Hrrn. Kaufl. Zimmermann a.
Dresden, Salomon a. Braunſchweig. Hr. Stud. Heeſe a. Berlin.
Hr. Partik. Reinhardt a. Bautzen.

Stadt Zürich Die Hrru. Kauf Breslau u. Golde a. Berlin, Hollo
a. Bremen, Liebmann a. Emden. Hr. Jngen. Grotefend a. Han
nover. Hr. Refer. Hartmann a. Warmbrunn. Hr. Dr. med.
Stertzel a. Schwerin.

Goldnen Ring: Die Hrrn. Kaufl. Harrach a. Berlin, Glinz a.
Dggrours- Städemann a. Eiſenach. Hr. Gutsbeſ. Prittwitz a.

rone.
Engliſcher Hof Hr. Abgeordn. Kaul a. Trier. Die Hrrn. Kaufl.

Lüdecke a. Berlin, Meisner a. Cöln. Hr. Amtm. Beyer a. Schwem
5 v r toveſ Heyer a. Liebenwerda. Hr. Director Penan-
cius a. Hof.

Stadt Hamburg? Hr. Auscultator Schwanitz a. Merſeburg. Die
Hrrn. Stud. Rölſtema u. Stockmann a. Heidelberg, Münchaus a.
Berlin, Fuchs a. Bückeburg. Hr. Kaufm. Münnemann a. Nord
hauſen. Hr. Amtm. BVoörſch a. Oldisleben. Hr. Dr. phil. Winkel
mann a. Leipzig. Hr. Cand. theol. Levis a. Magdeburg. Hr. Fa
brik. Kahleis a. Baſel. Hr. Kaufm. Scheller a. Arnſtadt.

Schwarzen Bär: Hr. Geſchäftsm. Göbel a. Delitzſch. Die Hrrn.
Kaufl. Kohliſch a. Hanau, Binder a. Koſel. Hr. Wollhdlr. Kör
ner a. Lennep.

Goldne Kugel Hr. Director Linſenbarth a. Magdeburg. Hr. Ju
ſtiz-Commiſſ. Weſchen a. Stolpen. Hr. Fabrik. Fehling a. Suhl.
Die Hrru. Kaufl. Gerſtenberg a. Dresden Eckhahn a. Berl:n,
Müller a. Leipzig, Schwan a. Hamburg, Kröſe a. Frankfurt.

Zur Eiſenbahn: Die Hrrnu. Kaufl. Berg a. Eiſenach, Schmalluh
u. Sattler a. Chemnitz, Holle u. Hr. Partik. Brinner a. Leipzig.
Hr. Fabrik. Reiche a. Berlin.

Bekanntmachungen.
Punſch U. Grog Ex

Einen großen Transport neue Engl.
Vollheringe in Tonnen, Schocken und
einzeln auffallend billig bei

G. Goldſchmidt.

Ausgezeichnet ſchöne fette Limburger
und Baierſche Sahnenkäſe, à Stck.
7 bis 8 bei

G. Goldſchmidt.tracte, feine Liqueure, Ber-
liner doppelte u. einfache, gereinig- Neue
te abgezogene Gewürz Brannt- ausgezeichnet ſchön
weine (Aquavite), verkauft im Ganzen bei

holländiſche
à Stück 8 A. bis 1

G. Goldſchmidt.

Heringe,
Schoönſte reife große Ananas auffal

lend billig bei G. Goldſchmidt.
an Wirthe und Händler, ſowie im Einzelnen
zu den billigſten, jetzt ermäßigten Preiſen,
bei vorzüglich ſchöner Waare

die Deſtillations- u. Liqueur Fabrik
von W. Fürſtenberg in Halle.

Sehr fetten Rhein- und Weſer-
lachs, hamburger Caviar, mar.
Aal, große Neunaugen und ge-
räuch. m empfiehlt

Zu meiner Meubles Ausſpielung ſind
noch Looſe à 71 zu haben und bitte
ich um geneigte Abnahme.

oldſchmidt. C. Dettenborn.
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Hausverkauf.
Das in hieſiger Stadt frei und ange

nebm belegene Grundſtück Nr. 1555 58,
beſtehend aus:
1) einem einſtöckigen Wohnhauſe,

10 Stuben Kammern,
trockenem Keller 2c.

2) einem zu 2 kleinen Familienwohnungen
eingerichteten Nebengebäude

3) einem abdgeſondert gelegenen Waſch
hauſe

4) Wagenremiſe nebſt Stallung zu zwei
Pferden

5) mehreren anderen Stall und Wirt
ſchaftsräumen

6) einem mit edlen Obſtſorten gut beſtan
denem Garten von circa 1 Magdeburger
Morgen

7) geräumigem Hof mir Einfahrt und
runnen,

iſt fofort aus freier Hand unter ſehr an
nehmbaren Bedingungen zu verkaufen und
wollen ſich Kaufliebhaber beim Eigenthü-
mer im gedachten Hauſe melden.

worin
Küche, ſehr

Bei E. B. Schwickert in Leipzig
iſt ſo eben erſchienen und in allen Buchhand-
lungen zu haben
Curtius, Dr. C. Fr., Handbuch

des im Königreiche Sachſen gel-
tenden Civilrechts. Zweiter Theil,
zweite Abtheil. A. u. d. Titel: Das
in dem Königreiche Sachſen gültige Erb
recht, nach Curtius Handbuch des in
Sachſen gültigen Civilrechts. Zweiter
Theil 9. 641 bis 975. Vierte ver-
mehrte und nach den neueſten geſetz
lichen Beſtimmungen ergänzte Ausgabe.
(Beſorgt von dem Stadtgerichts Rath,
Dr. P. H. F. Hänſel zu Leipzig.)
gr. 8. 31 Thlr.

Beiträge zur meteorologischen
Optik und zu verwandten Wissen-
schaften. In zwanglosen Heften her-
ausgegeben v. J. A. Grunert. Erster
Theil, erstes Heft. Mit einer litho-
graph. Tafel. gr. 8. 1 Thlr.

Diese Zeitschrift erscheint in zwang-
losen Heften, von denen vier einen Band
bilden der den Preis von 3 Thlr. nicht
ühbersteigen wird.

Die ausgegebene Ankündigung ist
in allen Buchhandlungen zu haben, und
aus derselben das Nähere zu ersehen.

3000, 1500, 1000, 800, 600, 300
und 250 ſind auszuleihen durch den
Sekretair Kleiſt, gr. Klausſtraße Nr. 896.

Auf der Domäne Schladebach bei
Merſeburg ſtehen eine Partie fette

Bekanntmachung.
Jn Folge einer Uebereinkunft mit der Berlin Potsdam Magdeburger Eiſenbahn

Geſellſchaft wird vom 15. d. M. an der Abends um 10 Uhr von Berlin abgehende
Zug ohne Wagenwechſel des Morgens um 2 Uhr von hier nach Leipzig weiter
expedirt werden ſo daß er um 6 Uhr dort eintrifft; ebenſo werden wir des Abends
um 9 Uhr einen Perſonenzug von Leipzig nach Magdeburg abfertigen, der
gleichfals, ohne daß die Wagen gewechſelt werden, des Morgens um 1 Uhr von hier
nach Berlin durchgeht und um 51 Uhr Morgens daſelbſt anlangt. Dieſer Leip
ger Abendzug findet ſogleich Anſchluß an den um 28/, Uhr Morgens von hier nach
Cöln gehenden Zug.

Der Fahrpreis von Leipzig und Halle nach Berlin und Potsdam und in
umgekehrter Richtung beträgt gleich dem über Cöthen oder Rieſa

für eine Perſon I. Kl. 5 A 15
i II. 3 20 von Leipzig nach Berlin.z III. 2 e 40 442 J. 4 29II. 3 9 von Halle nach Berlin.III. 2 1 6Vom gedachten Zeitpunkte an werden zugleich Güter prompt und ohne Umladung von

Leipzig und Halle nach Berlin auch zu denſelben Tarifſätzen, wie über Cöthen
und Rieſa, über Magdeburg befoördert.

Magdeburg, den 11. October 1848.
Direktorium

der Magdeburg-Cöthen-Halle- Leipziger Eiſenbahn- Geſellſchaft.

Das unterzeichnete Commando bringt den geehrten Kameraden der Bürgerwehr
zur Kenntniß, daß, Sonntag den 15. d. M. zur Feier des Geburtstages Sr. Maje-
ſtät des Königs, im Verein mit der Garniſon eine große Parade auf dem Ezxerzir-
Platze ſtatthaben wird. Die Bataillone und Abtheilungen der Bürgerwehr werden
erſucht, zu dieſem Zweck 113 Uhr auf dem Cyxerzir- Platze einzutreffen und die Her-
ren Majors und Hauptleute das Nähere hiezu veranlaſſen.

Das Commando der Bürgerwehr.

Zwei Capitalien von reſp. 800 Void
und 200 Gold ſind gegen pupillariſche Heute, Sonnabend, friſche Pfannkuchen,
Sicherheit auszuleihen. zum Abend Pöckelknochen mit Meerettig

Wettin, den 12. October 1848. bei W. Bügler.
Der Juſtiz-Commiſſarius Marquard.Juſtiz l y Ritter- u. Landgüter mit 1200,

1000, 909, 600, 350, 285, 200, 140,
125, 110, 80 bis 40 Moktgen Areal ſind

Maille.

Damen, welche an meinen Converſa-
tionsſtunden der franzöſiſchen Sprache gegendigiges Honorar noch Theil zu nehmen preiswürdig zu verkaufen. Auf ein
g Landgut werden gegen erſte und allei-wünſchen, erſuche ich, ſich bei mir in den cWer hege La I uyr zu Vige Hppotbet 7509 n ben e

melden auch bin ich gern bereit, Kindern durch A. Linn in Halle, Lucke Rr. 1386.

franzöſiſchen Sprachunterricht zu ertheilen,
wodurch ſie in kurzer Zeit in den Stand

i elb iufig iegeſt. werden ſich derſelben geigußtg bedie Jahren und mit guten Atteſten verſehen,
nen zu können. ſuchen ſofort Unterkommen durch Frau

Wittwe Weber, Rathhausgaſſe Nr. 237. Hartmann, Leipziger Thor Nr. 1595.

Ein tüchtiger Hofemeiſter, ſo wie eine
tüchtige Wirthſchafterin, beide von geſetzten

Gygas, Tiſchlermeiſter, em- Nächſten Sonnta 2nntag, d. 15. October, fin
pfiehit ſein Meubles, Spiegel und Pol et kein Concert im Thüringer Bahnhof
ſterwaaren Magazin, vorzüglich Mahagony, ſtatt, dagegen Mittwoch den 18. d. M.
zu den allerbilligſten Pretſen. großes Extra- Concert vom ganzen

Große Märkerſtraße, nahe am Markt. Muſikchor des 19. JnfanterieRegiments.
Anfang 4 Uhr.

Zur Dorfkirmeß Anfong rSonntag, Montag, Dienstag und Mitt- Sonnabend den 14. October Punkt 7
woch den 15., 16., 17. u. 18. ladet freund Uhr öffentliche Sitzung bes Volksver

Schweine zum Verkauf. lichſt ein Hertzberg in Paſſendorf. leins,

Gebauerſche Buchdruckerei.



Magdeburg- Cött
ar e ſte e 9u

1 3 re y 7t

t 7 I e
4dti- 1in J fur die e r

e a L ekre J. Cours von Magdeburg nach Leipzig.r ren Züge Zeit der Abfahrt:en

n von Magdeburg Schönebeck Gnadau der Saale Cöthen Stumsdorf Halle d
r I. Früh-Zug 27 Uhr Morg. 3 Uhr Morg. 3 Uhr Morg. 3/, Uhr Morg. Uhr Morg. 48), Uhr Morg. 5! Uhr J

W tagsin ne Mittagsz 2. II. Perſ. Z. 6* Uhr Morg. 6 Uhr Morg. 6* Uhr Morg. 7 Uhr Morg. 7/, Uhr Morg. 81 Uhr Morg. 88/, Uhr W

ſe Z. Güt.-Zugſ7 Uhr Morg. s Uhr Morg. 8! Uhr Morg. s Uhr Morg. 10 Uhr Morg. 10 Uhr Morg. 11/, Uhr

e x nittags 4r Nachmittags aPerſ.-Z. 11 Uhr Vorm. 11/, Uhr Vorm. 11 Uhr Vorm. 118/, Uhr Vorm. 12 Uhr Mitt. 1 Uhr Nachm. 1!, Uhr N

7 Z. 15 Uhr Nachm. 5 Uhr Nachm. 5/, Uhr Nachm. 58/, Uhr Nachm. 6! Uhr Abends 7 Uhr Abends 71 Uhr A

73/, Uhr Abends
Ankunft

2. Güt.-Zugſs Uhr Abends 6! Uhr Abends 6/, Uhr Abends 7 Uhr Abends (Uebernachtung)) 6 Uhr Morg. 6 Uhr
5! U. Morgens

Abgang.

II. Cours von Leipzig nach Magdeburg

Züge Zeit der Abfahrt:
44 von Leipzig Schkeuditz Halle Stumsdorf Cöthen der Saale Gnatſnschweig.

S g. Bremen,r, nittags7. I. Perſ.-Z3. 6 Uhr Morg. 6 Uhr Morg. 62), Uhr Morg. 7 Uhr Morg. 8 Uhr Morg. S Uhr Morg. 8 Uhr a 12 Uhr Mitt.

S. I. Güt.-Zugf7! Uhr Morg. 7/, Uhr Morg Uhr Morg. 9 Uhr Morg. 10/, Uhr Morg. 11 Uhr Vorm. 11/, U. x

h Nachmitt.r u am 5 U. Nehm.9. 2. Perſ.-Z3. 11 Uhr Vorm. 11 Uhr Vorm. 12 Uhr Mitt. 121 Uhr Mitt. 1 Uhr t Uhr Nachm. 138, Uhr

1 e e r mr 10. 3. Perſ.-3. Uhr Nachm. 5/, Uhr Nachm. 5/, Uhr Nachm. 6 Uhr Abds. 7 Uhr Abends, Uhr Abends 7!/, Uhr 2

8 Uhr Abends aA n ku n ft.
11. Güt.-Zuglss Uhr Abends 6 Uhr Abds. 7 Uhr Abends 71 Uhr Abds. r n 6 Uhr Morg. 6* Uhr

i 6 Uhr Morg Abgang. unschweig,e e rg Bremen,s

Nacht- Zugl9! Uhr Abds. 98 Uhr Abds. 10!/, Uhr Abds. 108/, Uhr Abds. 11*/, Uhr Abends 11 Uhr Abends 112/, U. mm 1 U. Morg-
rkungen



11 des Couriers, Halliſcher Zeitung fur Stadt und Land. Sonna bend, den 14. October 1848.

Taägliche Dampfwagen- Fahrten
fur die Zeit vom 15. October 1848 bis auf Weiteres.

Magdeburg nach Leipzig. F

t

eburgCöthenHalle Leipziger Eiſenbahn.

Anschlüs s e:
Abfahrt vonZeit der Abfahrt: Ankunftin

der Saale Cöthen Stumsdorf Halle Schkeuditz Leipzig Cöthen Malle

31, Uhr Morg. 4 Uhr Morg. 48), Uhr Morg.

7 Uhr Morg. 78 Uhr Morg. 81 Uhr Morg.

5 Uhr Morg.

83, Uhr Morg.

53/, Uhr Morg.6 Uhr Morg.

9 Uhr Morg. 9 Uhr Morg.

all
3

nach Eisenach 7 Uhr Morgens

nach Bernburg s Uhr Morgens.

81 Uhr Morg.

118/ Uhr Vorm.

10 Uhr Morg.

12 Uhr Mitt.

10 Uhr Morg.

1 Uhr Nachm.

./5* Uhr Nachm.
m

7 Uhr Abends

6 Uhr Abends

78 Uhr Abends
Ankunft

7 Uhr Abends

n ä

(Uebernachtung)
5! U. Morgens

6 Uhr Morg.

Abgang.

11 Uhr Vorm.

12, Uhr Nachm.

ne

71 Uhr Abends

6 Uhr Morg.

12/, Uhr Mitt. 128/, Uhr Mitt.

2 Uhr Nachm. 2! Uhr Nachm.

8 Uhr Abendss!/, Uhr Abends.

nach Dresden 121 Uhr Mittags
nach Reichenbach 12 Vhr Mittags

nach Berlin 1 Uhr Nachmittags
nach Bernburg Uhr Nachmittags

J „Z

nach Misenach 12, Uhr Nachmittags. nach Dresden 5 Uhr Nachmittags
nach Reichenbach 5 Uhr Nachmittags

nach Wüättenberg s Uhr Abends
nach Bernburg 7 Uhr Abends

7 Uhr Morg. 72/, Uhr Morg.

Leipzig nach Magdeburg.
Zeit der Abfahrt: Ankunft

Stumsdorf Cöthen
n

g. 71 Uhr Morg.

der Saale Gnadau

8 Uhr Morg. 8 Uhr Morg. 8 Uhr Morg.

9 Uhr Morgz 101 Uhr Morg. 11 Uhr Vorm. 11 U. Vorm.

in

Schönebeck Magdeburg

88), Uhr Morg.
4B

Uhr Morg-

nach Eisenach 7 Uhr Morgens.

n

Anmnms ohliſf s s
Abfahrt von

Halle

nach Misenach 7 Uhr Morgens

Cöthen Magdeburg

nach Bernburg s Uhr Morgens
nach MHalberstadt, Braunsenweig,

Hannover, Harburg, Bremen,
Minden 10 Uhr Vormittags

nach Berlin über Potsdam 12 Uhr Nitt.

11 Uhr. Vorm.[12 Uhr Mitt.

12 Uhr Mitt. 1 Uhr Nachm.

.6 Uhr Abds. 7 Uhr Abends

71 Uhr Abds.

8 Uhr Abends
Ankunft.

(Uebernachtung)
6 Uhr Morg.

Abgang.

1 Uhr Nachm. 18, Uhr Nachm.
p.

7 Uhr Abends 7 Uhr Abends

6* Uhr Morg. 6* Uhr Morg.

.108/, Uhr Abds. 112 Uhr Abends 11 Uhr Abends 118/, U. Nachts

c

78), Uhr Abends

7 Uhr Morg.

12 Uhr Nachts

t

2 Uhr Nachm. ſ21 Uhr Nachm. nach Bisenaeh 18, Uhr Nachmittags

Uhr Abends

p.

1

Uhr Morg.

e

rei u. Nachts

I

nach Bisenach 6/, Uhr Abends

nach Berlin 1 Uhr Nachmittags
nach Bernburg 1 Uhr Nachmittags

nach Naſberstadt, Krauß weig,
Hannover 3 Uhr Nachmitt,

nach Berlin über Potsdam 5 V. Nchm.
nach Wittenberg s Uhr Abends
nach Bernburg 7 Uhr Abends

nach Halberstadt, Braunsehnweig,
MHannover, Harburg, Bremen,
Cöln 28 Uhr Morgens

nach Berlin über Potsdam 1 U. Morg.
Bemerkungen



Vemerkut1. Mit dem Zuge Nr. 1 werden die mit dem um 10 Uhr aus Berlin, auf der Berlin Potsdam- Magdeburger Eiſenbahn abgegangenen Z1
ohne Wechſel der W unmittelbar nach Ankunft in h befördert. Eben ſo die Eilgüter.

2. Der Zug Nr. 12 geht unmittelbar nach ſeiner Ankünft, ohne Wechſel der Wagen, unter denſelben Bedingungen wie ad 1 vor
ſich an den um 287, Uhr fkuh von hier nach Köln gehenden Zug an.

3. Bei den Zügen Nr. 1 und Nr. 12 ſind nur die Billet-Ausgaben und die Gepäck Expeditionen auf den Skationen Magdeburg, Hall
Alles Gepäck welches entweder von einer Zwiſchen Station kommt oder nach einer Zwiſchen Station geht, haben die Eigenthumer der
von Verwechſelungen ſofort nach dem Stillhalten des Zuges in Empfang zu nehmen.

4. Die Züge Nr. l und 12 halten bei der Station Gnadau nicht an, ebenſo wenig auf einem Anhalte-Punkte.
5. Die Güter- Züge werden bei Weſterhüſen (zwiſchen Magdeburg und Schönebeck), Wulſffen zwiſchen der Saale und C

und Gröbers zwiſchen Halle und Schkeuditz) anhalten, um Paſſagiere aufzunehmen und abzuſetzen.
Magdeburg, den 8. October 1848.

Direetorium der Magdeburg-Cöthen- Halle

Winter-Fal
der

Thüringischen
auf der Magdeburg-Cöthen-Hall

fur die Zeit vom 15. October 1848

Jn der Richtung von Halle nach Eiſenach

Zeit der Abfahrt Corbethavon Halle bei We enfels] Naumburg Köſen Sulza Apolda Weimar VieſelbaDürrenberg

I. Personenzug. 7 m S S 5 Uhr Morg. 5 UhrII. Güterzug. Uhr Morg.7!/, Uhr 7 Uhr 8 Uhr Uhr 9 Uhr 9 Uhr 10 Uhr 10/, 11
III. Personenzug. 13 2 Nachm 2 2 s a 3 2 3 2 31 J 4 4 2 48
IV. Personenzug. Abends 6/, 6 7 78 8 s 8 9 9

Jn der Richtung von Eiſenach nach Halle.

eit der Abfahrt öttſtedt Dietendor3 von f Eiſenach Gotha bei Erfurt Vieſelbach]! Weimar Apolda Sulza Köſen
hauſen Arnſtadt--„45I. Personen zug. 5 Uhr Morg.5'/, Uhr 5 Uhr Uhr 2 Uhr

-Jbdaldlrs um nU. Morg. 6!/, Uhr

13/, U. Nachm. t

Uhr Abendsſs!

II. Güterzug.
III. Personenzug.
IV. Prrvonenrug-

8 81 9



Bemerkungen.im Magdeburger Eiſenbahn abgegangenen Zuge, eintreffenden Paſſagiere zu den bisher zwiſchen BVerlin, Leipzig und Halle beſtandenen Fahrpreiſen,

ie Eilguüter. ßute denſlbes Se agungen wie ad 1 von Magdeburg um 1 Uhr früh nach Berlin weiter, und trifft daſelbſt um 57/, Uhr früh ein. Ebenſo ſchließt der Zug Nr. 12

tationen Magdeburg, Halle und Leipzig geöffnet, auf allen übrigen Stationen werden die Billets von dem im Zuge befindlichen Packmeiſter verkauft.v r r haben die Eigenthümer deutlich mit ihrer Adreſſe und mit dem Namen der Beſtimmungs- Station zu bezeichnen, und auf Letzterer zur Verhütung

nehmen.
einem Anhalte-Punkte.

Wulffen zwiſchen der Saale und Cöthen), Gr. Weiſſandt (zwiſchen Cöthen und Stumsdorf), Niemberg zwiſchen Stumsdorf und Halle)
und abzuſetzen.

deburgCöthenHalle Leipziger Eiſenbahn- Geſellſchaft.

Pinter-Fahrplan
der

schen Disenbahn
in Verbindung mit den Dampfwagen Fahrten

purg-Cöthen-Halle- Leipziger Eiſenbahn
die Zeit vom 15. October 1848 ab bis auf Weiteres.

von Halle nach Eiſenach.
Ankunft AnkunftDietendor Fröttſtedt in der correſpondirenden Züge der u erers eripritexe Bahn

Sulza Apolda Weimar Vieſelba Erfurt bei Gotha Walters] in Halle.4 ö 8 f Arnſtadt hauſen Eiſenach s2 a n 7S S 5 Uhr Morg.ſ 5 Uhr 6/, Uhr 7 Uhr UhrI277, 577 Uhr Morgens von Berlin über Magdeburg gUhr 10 Uhr tot 11 R Wmittagt 12 1 9 s d zJ 7 7 a e r mrn h W s u. Abends 617, je her Ditog Se b e v. Magdeburg, Hannover 2c.
8 9 9l 98 S Uhr Abends von Leipzig und Dresden.

Abgang
der correſpondirenden Züge der Magdeburg Leipziger Bahn

Corbetha
Naumburg Weißenfels bei Merſeburg von Halle.

Uhr Morgens Güterzug nach Magdeburg u. eventual. Berlin.
S Perſonenzug nach Leipzig
115, Uhr Güterzug nach Leipzig.
12 U. Perſonenzug nach Magdeburg u. über Cöthen nach Berlin.

17 Uhr Perſonenzug nach Leipzig.
101 Uhr Perſonenzug nach Magdeburg, Berlin, Cöln c.

7 Uhr

d

d



von
hen

Zweite Beilage zu Nr. 241 des Couriers,
Sonnabend, den 14. Oetober 18A8.

Hall. Zeitung für Stadt u. Land.

Verhandlungen der preußiſchen konſtituirenden
ZzNationalverſammlung vom 9. und 10. Oet.

Das Miniſterium legte einen Geſetzentwurf über die Aufhebung
einiger Beſtimmungen des Landrechts und die Motive zu dem Geſetze

über den Zuſchlag zu einigen Eingangszöllen von mehreren fremden
Waaren vor.

Die mit der Reviſion des Bürgerwehrgeſetzes beauftragte Central
kommiſſion legte daſſelbe revidirt vor und beantragte, den 9. 7, wel-
cher ein Gelöbniß der Treue gegen den König und des Geyhorſams ge-
en Verfaſſung und Geſetze vorſchreibt, zu ſuspendiren, bis die Ver-
aſſung zu Stande gekommen ſei. Darüber entſtand eine leere und

höchſt langweilige Debatte, in der Stein, Temme, Elsner und derar-
tige Deputirte meinten, man ſollte lieber das ganze Geſetz verwerfen,
weil es doch nichts tauge. Temme behauptete ſogar, zu wiſſen, daß
die geſammte Bürgerwehr der ganzen Monarchie für die Verwerfung
des Geſetzes ſei. Ungeachtet aller übertreibenden und ſophiſtiſchen Re
densarten wurde der Antrag auf Suspenſion der Beſtimmung ange

ommen-3 Ein Antrag des getauften Juden Jacoby, Temmes und d'Eſters,
die landrechtlichen Beſtimmungen über das Eheverbot zwiſchen Juden
und Chriſten aufzuheben, wurde faſt einſtimmig angenommen.

Darauf wird die Diskuſſion über das Jagdgeſetz fortgeſetzt und
beendet. Die Debatte war eine lebhafte, die verſchiedenen Anſichten
und Zwecke wurden in großer Zahl von Verbeſſerungsvorſchlägen dar-
gelegt, im Ganzen aber der Entwurf auf Grundlage des leitenden
Prinzips, daß die Jagd auf fremden Grunde ohne Entſchädigung auf-
gehoben werde, und daß das Jagdrecht getrennt vom Grunde und Bo-
den fernerhin als dingliches Recht nicht mehr anzuerkennen ſei, mit
wenigen Modifikationen angenommen und ſo die Bahn betreten, auf
welcher nicht abzuſehen iſt, wo die Unverletzlichkeit des Eigenthums
eigentlich anfängt. Das ganze Geſetz iſt weit entfernt, die kleinern
Grundbeſitzer zu begünſtigen, vielmehr werden nur die größern Beſitzer
privilegirt und die kleinern unter Vormundſchaft geſtellt. Den bisye-
rigen Eigenthümern hat man ihr Eigenthum gewaltſam genommen
und anderen zugewieſen, die kein Recht darauf haben. Man behauptete,
daß dadurch den kleineren ein Vortheil zugewendet und die Felowirth-
ſchaft begzünſtigt werde. Die Feldwirthſchaft wird aber nicht befördert,
weil die Jagd bleibt, weil nur die Beſitzer geändert ſind und weil die
Jagdgeſetze und polizeilichen Vorſchriften, auf deren Aenderung es nur
ankam, nicht zugleich aufgehoben ſind. Die Diskuſſion hat alle dieſe
Rückſichten nicht genommen, ſie war eine einſeitige und geiſtloſe, die
vor lauter Amendements und leerem Gerede nicht zum Kern des Ge-
genſtandes durchgedrungen iſt. Und mit ſolchem Geſchwätz wurde die
ganze Sitzung verbracht.

Jn der Sitzung am 10. wurden mehrere Anträge in die Kommiſſionen
verwieſen, worauf die Regierung anzeigte, daß für alle bis zum 1. Juli
wegen politiſcher Vergehen Angeſchuldigte im Großherzogthum Poſen eine
Amneſtie erlaſſen ſei. Der Abgeordnete Pilet las den Bericht der Cen-
tralabtheilung über die Geſetzvorlage, die unentgeltliche Aufhebung verſchie
dener Laſten und Abgaben betreffend vor. Jn dem Berichte hieß es: „Jn
dem allgemeinen Theile wird der Einfluß erörtert, den die ſtattgefundene
Revolution welche den großen Gedanken der Freiheit Aller in allen Lebens-
beziehungen verwirklicht, auch auf die Verhältniſſe des Grundeigenthums
geäußert habe. Das große Werk, den Grundbeſitz von den darauf laſtenden
Feſſeln zu befreien und ihn dem ungehemmten Verkehr zuzuführen, wird nicht
erſt jetzt begonnen es iſt nur zu vollenden auf dem Wege, welchen gefeierte
Staatsmänner Preußens in den Zeiten ſeiner tiefſten äußeren Erniedrigung
einſchlugen, um die gebundenen Kräfte des Volkes zu ſeiner ſittlichen und
materiellen Hebung ſowie zur Wiedereroberung ſeiner äußern Selbſtſtän
digkeit zu entfeſſeln. Es iſt die dringende Aufgabe der Gegenwart das
jenige nachzuholen, was während 33 Jahren des Stillſtandes und des
theilweiſen Rückſchrittes in der Durchführung dieſes hochherzigen Gedan
kens verſäumt iſt. Das Mittel, um die volle Freiheit des Eigenthums zu
verwirklichen, iſt die Gemeinheits Theilung und die Ablöſung. Beide be
ruhen auf dem Grundſatz der Entſchädigung. Es würde weder gerecht noch
klug ſein, hierbei von dem entgegengeſetzten Grundſatze, dem der unent-
geltlichen Aufhebung aller Laſten auszugehen. Bleibt jedoch der Grund-
ſatz der Entſchädigung Regel fo ergiebt ſich doch aus der Natur einzelner
dieſer Laſten daß bei ihnen eine Ausnahme zu machen iſt. Dieſe feſtzu
ſtellen iſt der Zweck des vorliegenden Geſetzes. Jn S. 1. enthält daſſelbe
20 Gattungen verſchiedener Laſten, deren unentgeltlicher Wegfall erfolgen
ſoll. Zu ſeiner Ergänzung bedarf es allerdings eines Ablöſungsgeſetzes,
welches die für Laſten andrer Art zu leiſtende Entſchädigung feſtſtellt.
Der Berichterſtatter fügt noch hinzu: Wir haben mit dem Jagdgeſetze den
Boden der Reſte des alten Feudalſtaates betreten wir gehen mit dem vor
liegenden Geſetze einen Schritt weiter auf dieſem großen Gebiete. Das

Geſetz ſteht ich ſpreche es aus, auf dem Boden der Revolution. Das
Rechtsbewußtſein einer neuen Zeit iſt durchgebrochen in einer großen Um
wätzung und wir haben daſſelbe hier zu ſanctioniren. Die Stimme des
Volkes verlangt laut die Abſchaffung alten Unrechts doch ſoll dabei gutes
Recht zugleich gewahrt bleiben. Gewiß iſt dies die Stimmung, welche
dieſe ganze Verſammlung beherrſcht, obgleich Zweifel vorhanden ſein kön
nen über die Grenze wo Recht und Unrecht ſich hier ſcheiden. Niemand
aber wird die Heiligkeit des Eigenthums und damit die Grundſäule des
Staates antaſten. Man erhebt 2 Einwürfe gegen das Geſetz. Man
beſtreitet die Competenz der Verſammlung aus der Form des ihr offi
ziell ertheilten Mandats. Sie habe nur die Verfaſſung zu geben. Wenn
man aber die bedenklichen Bewegungen im Landvolke und die drohende
Lockerung aller Verhältniſſe beachtet, ſo liegt darin doch wahrlich ein
gebieteriſcher Dringlichkeitsgrund. Kommt ein ſolches Geſetz mit Sanc
tion der Krone zu Stande, ſo iſt ſeine ſtaatsrechtliche Geltung über
jeden Zweifel erhaben, wir mögen dieſe Verſammlung meſſen mit der
kurzen Elle des ver. Landtages, oder mit dem weiten Maße einer con
ſtituirenden Verſammlung. Unſre Aufgabe iſt Herſtellung eines ver
faſſungsmäßigen Zuſtandes ſonſt werden wir begraben unter den Wo
gen der Bewegung. Der zweite Einwurf betrifft den Eingriff in
die Rechte des Privateigenthums. Aber dieſe Rechte ſind doch nicht
durchaus privater Natur, und zum größten Theile können ſie nur
als verjährtes Unrecht betrachtet werden. Viele werden gewiß ohne ihre
Schuld hart betroffen aber die Zeit erheiſcht Opfer von Allen und Klug-
heit und das Jntereſſe der Selbſterhaltung räth den Gutsbeſitzern, nicht
ſtarr an dem Beſtehenden feſthalten zu wollen und einen Theil der La-
dung über Bord zu werfen um das Uebrige zu retten. Wenn wir
übrigens näher zuſehen, ſo iſt die Nutzung der in dem Geſetze bezeichneten
Rechte meiſt nicht bedeutend, und die Grenze billiger Anſprüche iſt nir-
gends überſchritten. Das Geſetz iſt nur eine Abſchlagszahlung. Die Ab
löſungsordnung hat andere gerechte Forderungen zu befriedigen. Jch hoffe,
daß die gegenwärtige Berathung zugleich die ländliche Bevölkerung beruhi
gen und auch den Gutsbefitzern Vertrauen zu uns geben wird. Denn dies
Geſetz iſt zugleich eins der Gerechtigkeit, wie der Freiheit. Unſex freies
Volk wird auch gerecht zu ſein wiſſen. (Bravo vom Centrum.)

Duncker weiſt auf die Agitation hin, welche von außerhalb im
Namen der Heiligkeit des Eigenthums gegen dies Geſetz ſich erhoben
habe. Auch er erkennt dieſem Standpunkte eine gewiſſe Berechtigung
zu. Aber man kommt aus den Zuſtänden des Mittelalters nicht ohne
einen ſolchen Bruch heraus, weil alle öffentlichen Verhältniſſe damals
den Charakter privatrechtlicher annahmen; ſo die Kriegspflicht, die
Steuerpflicht 2c. So müſſen Privatrechte gegenwärtig überall verletzt
werden, wo Jnſtitute des Mittelalters begraben werden ſollen. Weiter
liegt eine politiſche Nöthigung in der innern Zerrüttung des Landes,
namentlich der Provinz Schleſten. Wollheim verkennt nicht den
liberalen Anlauf, den die Commiſſion genommen, aber das dringendſte
Bedürfniß der Gegenwart iſt Entſchiedenheit und dieſe vermißt er in
dem Geſetze. Darüber iſt kein Streit, daß gründlich aufgeräumt wer
den muß der Angelpunkt iſt nur die Frage der Entſchädigung. Die
Größe des Verluſtes kann hier nicht beſtimmend ſein. Die frühere
Einführung der Gewerbefreiheit hat ungeheure Verluſte zur Folge ge
habt. Wer entſchädigt Gewerbtreibende und Kaufleute in der Kriſis
der Gegenwart? Das Recht allein iſt hier entſcheidend, freilich nicht
das der Juriſten, ſondern das ewige der Natur. Beifall zur Linken.)

Bucher weiſt auf die Vorgänge in Oeſterreich und auf das frühere
energiſche Verfahren des dortigen Reichstags in der Ablöſungsangelegenheit
hin. Man ſoll ſich jedoch dadurch von kalter, gründlicher Prüfung nicht
abhalten laſſen. Es iſt die Rede von unentgeltlicher Aufhebung von Rech
ten. Umſonſt ſucht dies die Regierung in ihrer Geſetzvorlage zu bemänteln
umſonſt ſpricht ſie von Compenſation, von Aufhebung von Gegenleiſtungen,
z. B. daß den Gutsbefitzern die Gerichtsbarkeit dafür abgenommen werde
u. ſ. w. Man ſoll die Gutsbeſitzer nicht auf dieſe Weiſe täuſchen wollen
die Wahrheit iſt, daß ſie Großes hingeben um einen Reſt zu erhalten. Auch
der Bericht ſpricht mit Unrecht von der geringen Nutzbarkeit dieſer Rechte.
Es muß wenigſtens zugegeben werden, daß vom beſtehenden Rechte aus ſich
immer nur das Prinzip voller Entſchädigungen vertheidigen läßt. Man
beruhigt ſich auch damit, daß dieſe Rechte meiſt durch Mißbrauch und Ge
walt entſtanden ſeien. Zum Theil iſt dies allerdings gegründet. Der Red
ner geht auf die Entwickelung der bäuerlichen Verhältniſſe in den letzten
Jahrhunderten ein, und führt Fälle von gewaltſamer Unterdrückung früher
ſelbſtſtändiger Grundbeſitzer bis zum Anfange des gegenwärtigen Jahrhun-
derts an. Er kommt dann auf die agrariſche Geſetzgebung von 1807
1811 und auf die ſeit 1816 dagegen erfolgte Reaktion. Der Einfluß der
großen Gutsbeſitzer habe an derſelben einen entſchiedenen Antheil gehabt.
Jmmer aber bleibt durchaus nicht Alles auf dieſem Wege zu erklären.
Die einzige Beruhigung bei einem ſolchen Geſetze liegt in der Anerkennung

Revolution iſtder Revolution nur in dieſer liegt ein Boden des Rechts
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Nothwehr des Volkes in dem ſittlichen r welches das Volk in
den Kampf getrieben muß die Baſis neuer
in England iſt die Reformbill nicht anders durchgeſetzt worden man wei-
gerte die Steuern und ſchmiedete Waffen wie ſollte bei unſrer früheren
unfreien Verfaſſung ein anderer Weg bleiben Die Geſetzgebung von 1807
war eine durchaus revolutionäre, ſelbſt wenn ſie von oben kam. Die Ver-
treter der Nation haben doch heute daſſelbe Recht, wie damals bei einer
ähnlichen Colliſion die wohlgefinnten Räthe eines abſoluten Fürſten. Die
Competenz der Verſammlung iſt ganz unzweifelhaft vielmehr kann Alles,
was geſchehen ſoll, gerade nur durch ſie geſchehen. Jſt in der Verfaſſung
erſt das Privateigenthum aufs Neue ſanctionirt, ſo iſt dann kein weiterer
Eingriff möglich man ſteht dann nicht mehr auf dem Boden der Revolu
tion. Nur wir vermögen ein ſolches Geſetz zu geben. Bravo zur Linken.)

Es iſt einfach, was wir zu thun haben. Wir haben bereits eine revo-
lutionäre Geſetzgebung hinter uns. Wo dieſe wirklich durchgedrungen iſt,
wo die Ablöſung ſtattgefunden hat, da iſt der geſchloſſene Contract zu re
ſpektiren. Wo aber die ſpätere reaktionäre Geſetzgebung hindernd dazwiſchen
getreten iſt da muß raſche und radikale Abſtellung erfolgen, damit es uns
nicht ergehe, wie Archimedes mit ſeinen Cirkeln. (Lebhafter Beifall.) Nie-
meyer gegen das Geſetz. Er ſtellt große Verluſte in Sachſen in Aus-
ſicht, von welcher Provinz er ſtets ausſchließlich ſpreche. Nicht bloß größere
Gutsbeſitzer, ſondern auch weniger wohlhabende, ferner Pupillencollegien
und Jnſtitute, wie z. B. Schulpforta, werden Schaden erleiden. Der Cre-
dit preußiſcher Hypotheken, der jetzt vortrefflich ſei, werde im Auslande in
Verruf kommen. Anhalt und die reußiſchen Fürſtenthümer werden einſt
nicht preußiſch werden wollen. Der Redner beruft ſich ſpeciell auf den Paſ-
ſus über wohlerworbene Rechte im ſächſiſchen Befitzergreifungspatent.
Kaempf für: Es ſei der Beruf der Verſammlung, das Unrecht alter
Zeiten zu ſühnen und die frühere Geſetzgebung zu vervollſtändigen. Der
Miniſter des Jnnern: Das Geſetz iſt ein politiſches, welches den gro
ßen Zwieſpalt zwiſchen Berechtigten und Verpflichteten ausgleichen ſoll. Die
Regierung iſt ſich freilich bewußt daß es in dieſer Form Stückwerk iſt ſie
wird nächſtens ein Ablöſungsgeſetz folgen laſſen, nach Grundſätzen wie ſie
in Zeiten der Noth den Beifall der Nation gefunden haben. Jch bitte Sie,
das Geſetz auch als Stückwerk anzunehmen. v. Meuſebach beantragt
Schluß der Debatte. Bothmer gegen den Schluß. Von Bucher ſei
der Standpunkt der Revolution, von Niemeyer der des Privatrechtes her
vorgehoben dieſe Colliſion müſſe noch entſchiedener durch die Diskuſſion her
austreten dann ſei die Auffaſſung des Einzelnen leicht. Der Schluß wird
verworfen.

Nach Schluß der allgemeinen Diskuſfion ging die Verſammlung an
die Einzelnheiten, die wir genauer nach den ſtenographiſchen Berichten ge-
ben werden.

Verhandlungen der deutſchen konſtituirenden
Nationalverſammlung vom 6G., 9. u. 10. HOetbr.

Das Frankfurter Kriminalgericht hatte bei der Nationalverſammlung
um die Genehmigung angehalten, die Deputirten Blum, Günther,
Simon, Schlöffel und Zitz zur gerichtlichen Unterſuchung ziehen zu
dürfen. Jn den zur Prüfung dieſes Antrags beſtimmten Ausſchuß wurden
gewählt Hergenhahn, Scheller, Löw, Ebmeyer, Briegleb, Martens,
von Maltzahn Werner aus Koblenz, Schüler, Langerfeld, Zachariä,
Duncker, Sprengel, Reh und Gombart.

Schmidt aus Löwenberg und Wiesner aus Wien, zwei kapricirte
Republikaner hatten beantragt, die Nationalverſammlung ſolle die Ver-
haftung der Deputirten ohne alle Prüfung genehmigen, um fich in ihrem
wahren Charakter zu zeigen. Gagern hatte dieſen Antrag einen frechen
genannt. Beides wurde einer beſondern Kommiſſion zur Prüfung über
wieſen. Die Kommiſſion beſteht aus v. Laſaulx, von Breuning, Schwarz,
Schwetſchke, von Herzog Edel, Gumprecht, Pagenſtecher, Zell, Ro
bert Mohl, Löwe aus Kalbe, Wernher aus Nierſtein, Reichenſper
ger Jordan aus Marburg und von Vincke.

Diskuſſion des vom Geſetzgebungsausſchuſſe vorgelegten Entwurfs über
den Schutz der Reichsverſammlung.

Die Linke und das linke Centrum boten alles auf, das Geſetz zu ver
werfen. Mölling behauptete, die Verſammlung habe das Vertrauen
beim Volke verloren weil ſie die Volksſouveränität verletzt habe. Feh
ren bach aus Baden wähnte zu erkennen, die Reaktion erhebe ſich mitten
in der Verſammlung und meinte damit die Reaktion im alten Sinne.
Schoder und Venedey forderten, daß das Aſſociationsrecht nicht ver-

letzt, daß demnach die Aufrührer das Recht behielten, unter den Augen
des Parlaments ungeſtraft den Aufruhr predigen zu dürfen. Die zuſam
menberufenen Truppen ſollen nur auf den Schutz der Verſammlung ver
eidet werden, damit die Militairherrſchaft dem Parlamente nicht über den
Kopf wachſe. Schaffrath erklärte, man ſolle nicht allzu ängſtlich ſein,
denn „ein Angriff auf die Verſammlung iſt noch keine Ermordung“, (da
bekanntlich in dem Angriffe auf das Parlament am 18. Sept. daſſelbe
auch nicht ermordet worden iſt, man hat ja nur ein Paar Mitglieder hin

geſchlachtet. Schaffrath tadelte außerdem die Sendung norddeutſcher
Truppen in die füddeutſchen Staaten und nannte dies einen Eingriff- in

die Souveränitätsrechte und Selbſtſtändigkeit der Einzelſtgaten, ſo daß alſo
das gemeinſchaftliche Auftreten der deutſchen Militairmacht in Süddeutſch-
land gegen republikaniſche Räuber getadelt, dagegen daſſelbe in Nord-
deutſchland gegen den Herzog von Schleswig Holſtein gebilligt wird. Den
Entwurf vertheidigten von Linde, Edel, Scheller, vor allem aber
der Vicepräſident Rieſſer, deſſen Rede zu den glänzendſten gehört, die
in der Paulskirche gehalten worden ſind. „Nicht ohne ſchmerzliches Ge
fühl“ ſagte er ergreife ich das Wort. Das Geſetz zum Schutze der
Nationalverſammlung richtet ſich gegen die Wiederholung ſolcher Er
eigniſſe, deren Zeugen wir waren. Die da glaubten, wir erreichten
unſer Ziel unbefleckt, haben ſich bitter getäuſcht. Der Jugendtraum
der Freiheit iſt dahin ſie iſt in das Mannesalter getreten, wo
es gilt, für das Höchſte ein Opfer zu bringen.“ Der Redner entwarf
zur Rechtfertigung des Geſetzes ein Bild der letzten Ereigniſſe, welche ihn
mit dem Ernſte der ſittlichen Entruſtung noch nicht genug aufgefaßt zu ſein
ſcheine. Nicht nur habe man einen verehrten Greis aus dieſer Verſamm-
lung zu mißhandeln geſucht, ſondern ſogar zwei Abgeordnete gemeuchelt,
von denen der eine durch hohe Privattugenden ſich ausgezeichnet und der
andere mit Geiſt und Muth eine Mäßigung verbunden, wodurch derſelbe
ſo oft ſeine politiſchen Gegner beſchämt habe. Wäre ſelbſt der Barrikaden
bau aus Wahnſinn hervorgegangen, Niemand würde eine Prävention durch
ein Geſetz für unzuläſſig halten. Dieſe Maßregel iſt kein Zeichen der Furcht.
Jch furchte den Tod nicht, wohl aber das Verbrechen um des Vaterlandes
willen, deſſen Freiheit es gefährdet. Eine blutige Herrſchaft wird in Deutſch
land keinen Boden finden, ſei es unter dem Vorwande der Freiheit oder
der Unterdrückung. Kein anderes Element als das der Sittlichkeit, der
Freiheit und Ehre wird in Deutſchland ſich befeſtigen können. Allein zu
jenen Greueln trat noch etwas Schlimmeres, als politiſche Leidenſchaft hinzu.
Man hat ſich nicht geſcheut, den Namen eines deutſchen Stammes als Feld
zeichen zur Erregung der Wuth in die Maſſen zu ſchleudern. Wird dieſer
Haß nicht von Grund aus zerſtört, ſo iſt keine Einheit möglich. Die Ab-
geordneten jenes Stammes haben ein Recht auf den Schutz, der ihnen als
Genugthuung zu Theil werden muß. Das Votum der Majorität war nur
ein Vorwand, nicht aber ein Grund zu jenem Frevel, der gerade in Schles-
wig eine ſchmerzliche Rückwirkung gefunden hat.“ Die ganze Rede krönte
der allgemeinſte Beifall, nur die Linke war ſtill. Die Oppoſition mit ihrer
Straßenberedtſamkeit vermochte nicht aufzukommen. Vincke äußerte: Ein
förmlich angekündigter Aufſtand, der zu einer Zeit ausbrach, wo in Berlin
und Köln Aehnliches geſchehen ſollte, und wo Struve ins badiſche Ober
land einfiel, iſt wahrſcheinlich nicht planlos. Mag man hier nicht ſo den
ken, ſo wird das deutſche Volk wohl anders urtheilen. Die linke Seite des
Hauſes hätte in ächt ſtaatsbürgerlichem Sinne von den Anträgen, die man
ihr gemacht, den Behörden Anzeige machen und dadurch von dem Schwanze
der Partei ſich losſagen müſſen. Eine Partei, die ihre Ueberzeugung offen
ausſpricht, ſchätze ich höher, als jene, die auf den Grenzen der Revolution
herumfiſtulirt, ungewiß, ob ſie ſich hinüber- oder herüberneigen ſoll.“ Ueber
dieſe Worte verlangte die republikaniſche Linke den Ordnungsruf, und der
Präſident fragte den Redner, ob er eine Partei des Hauſes gemeint habe.
Vincke entgegnete, daß er von Parteien ſpreche, die ſich in dieſer Weiſe bald
da, bald dorthin neigen. Die Linke fühlte fich dadurch aufs Bitterſte ge
troffen und ſchrie „das iſt eine Frechheit.“ Der Präſident: „Jch rufe die
jenigen als frech zur Ordnung, die das Wort Frechheit ausgeſprochen ha
ben.“ Rößler aus Oels: „da ſind Sie ja ſelbſt frech!“ Von allen Sei-
ten brach Unruhe, und als Stavenhagen forderte Rößler ſolle hinausge
ſchmiſſen werden ein förmlicher Straßenlärm aus, der nach längerer Zeit
damit endete, daß die freche Aeußerung Rößler's einer Kommiſſion über
wieſen wurde.

Jn der Sitzung am 9. d. M. nahmen die Abg. Rößler und Staven
hagen ihre beleidigenden Ausdrücke zurück, und nach Erledigung ge
ſchäftlicher Angelegenheiten wurde über den Entwurf des Geſetzes für
den Schutz der Verſammlung folgendes als Geſetz angenommen „Art. I.
Ein gewaltſamer Angriff auf die Reichsverſammlung in der Abſicht,
dieſelbe auseinander zu treiben oder Mitglieder aus ihr zu entfernen,
oder die Verſammlung zur Faſſung oder Unterlaſſung eines Beſchluſſes
zu zwingen iſt Hochverrath und wird mit Gefängnißſtrafe und je nach
Verhältniß der Umſtände mit Zuchthausſtrafe bis zu zwanzig Jahren
beſtraft. (Verbeſſerungsantrag v. Mühlfeld's mit 199 gegen 192 Stim
men.) Wer zu ſolchen Handlungen öffentlich auffordert, wird nach
richterlichem Ermeſſen beſtraft (Schoder). Art. II. Die Theilnahme
an einer Zuſammenrottung, welche während der zu einer Sitzung an
beraumten Zeit in der Rähe des Sitzungslocales ſtattfindet und ſich
nicht auf die „dreimalige“ (Vogt) Aufforderung der zuſtändigen Be-
hörde oder auf den Befehl des Vorſitzenden der Nationalverſammlung
auflöſt, wird bei Anſtiftern oder mit Waffen verſehenen Theilnehmern
mit Gefängniß bis zu einem Jahr, bei andern Theilnehmern bis zu
drei Monaten beſtraft. (Ausſchußantrag.) Die Aufforderung muß mit
einem allgemeinen wahrnehmbaren Zeichen, z. B. Aufpflanzen einer
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Fahne, weißen Tuches, Trommelſchlag oder dergleichen begleitet ſeyn
(Wigard.) Art. III. Es iſt während der ganzen Dauer der Reichsver-
ſammlung verboten, eine Volksverſammlung unter freiem Himmel in
einer Entfernung von fünf Meilen von dem Sitze der Verſammlung
zu halten. Die öffentliche Aufforderung zur Abhaltung einer ſolchen
Verfammlung, die Führung des Vorſitzes oder das öffentliche Auftreten
als Redner in derſelben, wird mit Gefängniß bis zu ſechs Monaten be-
ſtraft. Art. IV. Ein gewaltſames Eindringen Nichtberechtigter in
das Sitzungslocal der Nationalverſammlung, oder thätliche Widerſetz
lichkeit gegen die mit Ausweiſung dort befindlicher Perſonen Beauftrag-
ten, endlich eine im Sitzungslocale von Nichtmitglieder der Verſamm-
lung ausgeübte Bedrohung oder Beleidigung der Verſammlung, eines
ihrer Mitglieder, Beamten oder Diener, wird mit Gefängniß bis zu
zwei Jahren beſtraft. Thätlichkeiten im Sitzungslocale an einem Mit-
gliede, Beamten oder Diener der Verſammlung verübt, werden, außer
der geſetzlichen Beſtrafung der Handlung an ſich, mit Gefängniß bis
zu fünf Jahren belegt. Art. V. Oeffentliche Beleidigungen der Reichs
verſammlung auch außerhalb des Sitzungslocales verübt, unterliegen
einer Gefängnißſtrafe bis zu zwei Jahren. Mit 226 gegen 161 bei
namentlicher Abſtimmung.) Art. VI. Eine an einem Mitgliede der
Reichsverſammlung in Beziehung auf ſeine Eigenſchaft oder ſein Ver
halten als Abgeordneter verübte Thätlichkeit, wird, außer der geſetzli-
chen Strafe der Handlung, mit Gefängniß bis zu drei Jahren beſtraft.
Bei gefährlichen Bedrohungen oder öffentlichen Beleidigungen dieſer
Art, tritt eine Gefängnißſtrafe bis zu ſechs Monaten ein. (Antrag des
Ausſchuſſes.) Wegen ſolcher öffentlichen Beleidigungen findet eine ge-
richtliche Verfolgung nur auf Antrag des Beleidigten ſtatt. (Dietzſch
aus Saarbrücken.) Art. VII. Als eine öffentliche wird jede Beleidi
gung betrachtet, welche an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Ver
ſammlungen ſtattgefunden hat, oder in gedruckten oder ungedruckten
Schriften, welche verkauft, vertheilt oder herumgetragen, oder zur An
ſicht des Publikums angeſchlagen oder ausgeſtellt werden, enthalten iſt.
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Beamte der proviſoriſchen Centralgewalt. (Unter 380 Stimmen mit
195 gegen 185 Stimmen angenommen Zuſatzartikel. Vorſte
hendes Geſetz tritt in dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt mit dem
dritten Tage, im Kurfürſtenthum Heſſen, in dem Großherzogthum Heſ-
ſen, in dem Herzogthum Naſſau, in der Landgrafſchaft Heſſen Hom-
burg, in dem königlich preußiſchen Kreiſe Wetzlar mit dem zehnten Tage,
in allen übrigen Theilen Deutſchlands mit dem zwanzigſten Tage nach
dem Tage der Ausgabe des betreffenden „Reichsgeſetzblattes in Frank
furt“, in Kraft. (Ausſchußantrag.) Die Nationalverſammlung beſchließt,
das Reichsminiſterium aufzufordern, ungeſäumt Einleitungen zu tref
fen, daß wenigſtens die in Art. l bis IV bezeichneten Verbrechen auf
den Grund der mündlichen und öffentlichen Verhandlungen durch Ge
ſchworne abgeurtheilt werden. (Mittermaier.)

Jn der Sitzung am 10. d. M. gab der Abg. Zimmermann aus
Stuttgart gegen das Schutzgeſetz der Verſammlung folgende Verwahrung
zu Protokoll „Wir Unterzeichnete verwahren uns vor unſern Wählern und
vor der ganzen Nation gegen die durch das Geſetz vom 9. October geſche
henen Eingriffe in die durch die Märzrevolution errungenen Volksrechte.
Durch dieſes Geſetz wird das Vereinsrecht auf einer Fläche von 78 Quadrat-
meilen, ſogar auf den Territorien mehrerer ſelbſtſtändigen Staaten unter
drückt, die Preßfreiheit durch harte Strafbeſtimmungen illuſoriſch gemacht,
der Grundſatz der Gleichheit aller Deutſchen vor dem Geſetze verletzt, die
Bedeutung politiſcher Vergehen durch Zuchthausſtrafe verkannt, ja nicht ein
mal werden Geſchwornengerichte unbedingt vorgeſchrieben. Dieſe Gründe
und unſer gekränktes Ehrgefühl beſtimmen uns, dieſe Erklärung abzugeben
und ſolche in das Protokoll niederzulegen.“ Die Mehrzahl der Republika-
ner hatte dieſen Proteſt unterzeichnet und derſelbe wurde gegen den Wider
ſpruch Vincke's aufgenommen. Eiſen mann und einige Gefinnungsgenoſ
ſen, die nicht recht wiſſen was ſie wollen oder es mit allen Parteien hal
ten möchten, erklärten zu Protokoll, daß ſie keinen Schutz als den der ge
wöhnlichen Gerichte beanſpruchten, wie es früher Lichnowsky und Auers
wald auch gethan haben.Art. VIII. Die Beſtimmungen der Artikel IV und VI finden auch An

en und Thätlichkeiten gegenwendung auf Bedrohungen, Beleidigung Zum Schluſſe wurde Artik. 7. H. 30 ff. der Grundrechte berathen.

T e t W———DTè J

Mekanntmachungen. Amerikaniſche
Die Wſudre zen 157. Schatten (Halvano elektriſche Rheumatismus Ketten

Steinknack zum Bau der Wettiner Stra-
ße von Lettewitz bis zur Magdeburg-
Leipziger Chauſſee,
fordernden verdungen werden,
Termin auf

Mittwoch den 18. October e.
Nachmittags um 2 Uhr

wozu ein

à Stück 1 15 ſchwächere I A.
ſoll dem Mindeſt Ein vielfach weit und kreit erprobt. s und bewährtes Heil- und Präſervativ-Mittel

gegen acute und chroniſche Rheumatismen, Gicht, Nervenleiden und Congeſtionen;
auch Müttern und Ammen zu empfehlen, indem der galvaniſche Strom dieſer Ketten
keine Störung des Blutumlaufs zuläßt, und mithin Schreck und heftige Gemüths-

bewegungen keine nag theiligen Folgen hinterlaſſen.
Ferner haben ſich dieſe Ketten in Petersburg, Berlin c. bei allen Perſonen,im Gaſthofe zu Beiderſee angeſetzt iſt.

welche Anwendung davon gemacht, als unfehlbares Schutzmittel gegen die CholeraUnternehmungsluſtige werden dazu einge
bewährt, und ſind als ſolches auch von vielen Aerzten empfohlen worden.
Factum berichtet z. B. die Schleſiſche Zeitung v. 29. Auguſt 1848 in ihrem Haupt
blatte pag. 2265, 3te Spalte, Zeile 22 ff. von oben.

Jn Halle ſind dieſe New-Yorker Rheumatismus- Ketten nur allein

liden.
Halle, den 11. October 1848.

Der Wegebaumeiſter
Steudener. ächt zu haben bei

Ueber dieſes

Hoffmann Nertens.

e Anzeige. DeEinem geehrten Publikum hieſiger Stadt Thee- Anzeige.
und Umgegend beehre ich mich die ergebenſte Aechte Pecco-Blüthe, a la rose, ä Pfund 4 Thaler.
Anzeige zu machen, daß ich mich in hieſi- desgleichen mit weißen Spitzen 3
ger Stadt als Tuchſcheerer und Decateur desgleichen Z.etablirt habe ich verſpreche alle in dieſes Kaiser Thee, feinſte Sorte 3
Fach einſchlagende Artikel ſchnell, billig und desgleichen,
ſtets reell auszuführen, und bitte mich recht Imperial- Thee z e
oft mit Aufträgen zu beehren. desgleichen a r2? eSchkeuditz, den 12. October 1848. u h pfu t g vt p 1ſ rig 3ei Abnahme von mehreren Pfunden ſtelle di Preiſe billiger.h e Jtaliener Waaren- HandlungTuchſcheerermeiſter und Decateur, wohn

haft am Markt bei dem Schenkwirth von Carl Kramm.
Hrn. Pfaul.

Dietrich, Bandagiſt, Leipzigerſtraße
empfiehlt Bandagen jeder Art.

Jn der Buchhandlung von Buhlmann, Leipiigerſtraße Nr. 288, iſt zu haben
Der 18. September I8SAS8 in Frankfurt am Main.

Ein Gedicht, vorgetragen im Preußen- Verein. Preis 1
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Nach Einheit, nach Einigkeit und Bruderliebe rufen jetzt
tauſend und abertauſend Stimmen leider aber findet ſich das,
was uns zur Erreichung des großen Zieles vor allem am Meiſten
Noth thut, noch zu ſelten. Wir Oldisleber, die wir ſo allein
hier ſtehen, fühlen dies wohl am tiefſten gern waren wir bereit
jede Gelegenheit zu benutzen, um unſern Nachbarn die Hand
zum dauernden Freundſchaftsbündniß zu bieten, wir ſind aber
als Weimaraner, folglich als Auslander, nirgends im Stande
geweſen Sympathieen zu erregen.

Um ſo wohlthuender fur unſer Gemüth kam uns daher
vor einigen Tagen die ſo freundliche Einladung zur Fahnenweihe
nach Cölleda ſchon auf unſerm Marſche dahin fühlten wir was
Freundſchaft iſt wir meinen damit das freundſchaftliche Ent-
egenkommen unſerer Kameraden von Leubingen; aber auch
ei unſerer Ankunft in Cölleda ſollten wir erfahren, daß die

Einladung nicht bloße Worte waren. Nicht als Fremde,
nicht als Weimaraner wurden wir empfangen, nicht bloß mit
Worten als Kameraden und Brüder des ſchonen herrlichen
Deutſchlands wurden wir begrüßt nein, unſere Bruder und
Kameraden in Cölleda ſuchten es in jeder Beziehung durch
die That zu beweiſen, daß wir ihnen als deutſche Maänner im
eigentlichen Sinne des Worts willkommen waren. Von allen
Seiten beeiferte man ſich, uns durch das freundlichſte Entgegen-
kommen den Aufenthalt ſo angenehm als nur möglich zu machen
und nichts wurde geſpart, wenn es galt einen der Unſrigen eine
Freude zu bereiten. Wir betrachten es demnach als eine heilige
Verpflichtung, unſern Brüdern und Kameraden den geehrten
Frauen und Jungfrauen Coölleda's, für die ſo äußerſt freund-
ſchaftliche, kameradſchaftliche und brüderliche Aufnahme unſern
herzlichſten und innigſten Dank hiermit öffentlich auszuſprechen,
und wird das Andenken an die am 8. October in Colleda ver-
lebten frohen Stunden bei uns unvergeßlich ſein.

Die Bürgerwehr zu Oldisleben.

Jn Nr. 233 d. M. findet ſich eine Anzeige, unterſchrie
ben „Brehna, den 2. October 1848. ff.“, welche unſere Ver-

eine vor der Oeffentlichkeit bloszuſtellen ſucht. Wir erklären
hierauf

Es iſt eine Luge, daß wir ein kleines Häuflein“ ſeien.
Unſern Vereinen haben ſich mehr als hundert der am öoffentli-
chen Leben ſich betheiligenden Bürger hieſiger Stadt angeſchloſ-
ſen, ja ſelbſt aus der Umgegend gehören noch viele achtbare
Manner dazu.

Es iſt Lüge, daß wir es uns zur vorzuglichſten Aufgabe
gemacht hatten, den Landrath v. Leipziger zu inſultiren.“

Unſere Aufgabe iſt die Beſprechung politiſcher und ſtadti-
ſcher Angelegenheiten und die Abſtellung von Uebelſtanden in
unſerer Stadt und in unſerem Kreiſe.

Es iſt Verdachtigung, daß wir unſere Annoncen glaubwur-
diger zu machen geſucht hätten durch die Angabe, daß unſere
Namen im hieſigen goldenen Adler zu erfahren ſeien. Die Wahr
heit unſerer Anzeigen wird dem Unparteiiſchen einleuchten.

Es iſt eine unſinnige Behauptung, daß unſere Namen
nicht zu ermitteln ſeien, denn wir halten unſere Verſammlun-
gen offentlich.

Es iſt Luge, daß wir vor Gericht uns aus der Schlinge
zu ziehen ſuchten. Wir ſagen, wenn wir vor Gericht geſtellt
werden, die Wahrheit. Wir ſtehen feſt in dem Bewußtſein
unſerer guten Sache und den Errungenſchaften der Marz-
revolution.

Wir haben allerdings, wie alle freiſinnigen Vereine, ſchon
Anfeindungen und Verdachtigungen erfahren, aber ſo ſchamloſe,
als die gerügten, hatten wir am wenigſten aus unſerer Vater
ſtadt erwartet, wo uns jeder kennen muß, der ſich am offent
lichen Leben betheiligt. Zur Wahrung der Ehre unſerer Stadt
behaupten wir, daß der Verfaſſer gar nicht aus Brehna iſt.
Schmerzen müßte es uns, einen ſervilen Liebediener der Ariſto-
kratie in Brehna zu haben.

Brehna, den 10. October 1848.
Die Bürgerverſammlung und der politiſche

Verein.
Jm Auftrage

Schröter. Grigel. Kitzing. Dr. Sernau. Dr. Contius.

Berichtigung.
Die in der geſtr. Nr. d. C. Beil. an

gezeigte Auction an der Promenad. Nr. 1396
findet nicht Montag den 16. d. Nackmit-
tags 2 Uhr, ſondern Vormittags 9

Ofenplatten,
Alte

Kanonenöfen,
Ofenthüren u. dgl. Artikel verkauft

Glaſer an der Halle Nr. 634.

Verkauf eines Gaſthauſes mit
großem Tanzſaal und Bäckerei-

Mein Gaſthaus zu Tr,otjha, an der Mag
deb. Chauſſee, dicht an der Barrièére gele-
gen beabſichtige ich ſchleunigſt an zahlungs-

Kochröhren,

Uhr ſtatt.
Der Delitzſcher Miſſions Hülfsverein

wird, ſo Gott will, am Mittwoch den 18.
October Nachmittags 2 Uhr in der Stadt-

Abends Tanz.

Freiimfelde.
Sonntag und Montag Geſellſchaftstag.

fähige Käufer, Familtenverhältniſſe halber,
abzugeben. Franz Salzmann

zum Eichelkranz in Trotha.
Einen Lehrling ſucht der Bür-

kirche zu Delitzſch ſein diesjähriges Miſ ſtenmacher Föſe am Roland.
ſionsfeſt feiern und Herr Paſtor Ahlfeld
aus Halle die Feſtpredigt halten.

Zum Kelterfeſte ladet in Rolls-
dorf ein F. Höpfner.

Eine Stube nebſt Kammer, Küche, auch
Pferdeſtall zu 1 und 2 Pferden, kann ſo-
fort bezogen werden auch ſteht ein Flügel
mit in Gebrauch oder beſonders zu vermie-
then in Nr. 1067 am Paradeplatz

Prag, d. 11. October. Nach einer heute
iſt der Feldmarſchalllieutenant Baron Jellachich
der Stadt ſteigen viele Signalraketen unter Sturmgelaäute in die Höhe.
wechſelt. Vom k. k. Landespraäſidium. Mecſery, k. k. Gubernialpraſident.

General Meßaros iſt Jellachich mit 30,000 Mann auf der Ferſe.
Manifeſt erlaſſen worden ſei, daß, wenn in 24 Stunden die

Berichtigung.
Jn der Anzeige über die eingegangenen Bei-

träge zur deutſchen Flotte, Nr. 238 S. 11
des Hall. Cour., iſt in der letzten Zeile vor der
Unterſchrift
„„Rügenſchen“ ſtatt Rugenſchen zu leſen.

Neueſte Nachrichten.
um 10 Uhr angelangten Nachricht des Telegraphenamtes von Wien an Prag
geſtern Abend mit einer bedeutenden Heeresmacht bei Wien angekommen. Jn

Zwiſchen den Vorpoſten wurden einige Schuſſe ge

Man ſagt, daß von Seiten der Militairmacht ein
Studentenlegion und die Arbeiter nicht entwaffnet ſeien, die

Stadt von allen Seiten bombardirt wurde.
50,000 M. aus Galizien dort erwartet.

Fürſt Windiſch- Graätz iſt heute nach Wien abgereiſt.
Von Böhmen aus ſind 18,000 M. nach Wien abgegangen.

Graf Schlick wird mit
(D. A. Z.)

---m--— S

Gebauerſche Buchdruckerei.
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